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Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Centrums
für Biotechnologie (CeBiTec) der Universität Bielefeld
vom 15. Dezember 2003

Aufgrund  des  §  2  Abs.  4  i.V.m.  §  29  Abs.  5  des
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen  (Hochschulgesetz  –  HG)  vom  14.  März
2000  (GV.  NRW.  S.  190),  zuletzt  geändert  durch
Gesetz vom 28. Januar 2003 (GV. NRW. S. 36), hat
der  Senat  der  Universität  Bielefeld  die  folgende
Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Centrums
für Biotechnologie (CeBiTec) erlassen:

Präambel

Das  Centrum  für  Biotechnologie  bündelt  die  Po-
tentiale  und  Entwicklungsmöglichkeiten  eines  um-
fangreichen  Ensembles  von  wissenschaftlichen  Fä-
chern,  besonders  der  Genomforschung,  der  Bio-
informatik, der Bio-Mathematik  und der Biotechnolo-
gie. Das CeBiTec agiert fachübergreifend  als Kompe-
tenzzentrum  für  Grundlagenforschung,  Technolo-
gietransfer,  Pflege  von  Kontakten  zu  Industrieunter-
nehmen  und  Kliniken  sowie  in  der  Förderung  und
Qualifizierung  des  wissenschaftlichen  Nachwuchses.
Es ist offen für jede aktive Mitarbeit aus den Fakultä-
ten der Universität Bielefeld. Als zentrale wissenschaft-
liche Einrichtung bildet  das  CeBiTec  den organisato-
rischen Rahmen für innovative strategische Forschung
und hoch qualifizierende Ausbildung.

§ 1
Rechtsstellung

Das CeBiTec ist eine zentrale wissenschaftliche Einrich-
tung  der  Universität  Bielefeld  unter  der  Verant-
wortung des Rektorats.

§ 2
Abteilungen

Das  CeBiTec  umfasst  die  wissenschaftlichen  Abtei-
lungen:
a) Institut für Bioinformatik (IfB),
b) Institut für Genomforschung (IfG), 
sowie die Querschnitts-Abteilungen: 
c) Graduate  School  in  Bioinformatics  and  Genome

Research (GradSchool),
d) Bioinformatics Resource Facility (BRF).

§ 3
Aufgaben des CeBiTec

Die Aufgaben des CeBiTec sind:
a) Verdichtung der Kommunikation zwischen den an

der  Biotechnologie  Beteiligten  innerhalb  der  Uni-
versität Bielefeld,

b) Bündelung  der  Aktivitäten  in  Bioinformatik  und
Genomforschung  an  der  Universität  Bielefeld  bei

der Repräsentation nach außen zur Drittmittelein-
werbung,  vor  allem  für  interdisziplinäre  For-
schungsaufträge und Verbundprojekte, 

c) die konzeptionelle  Unterstützung  bei  der  Einrich-
tung und Beteiligung an der Durchführung von in-
novativen Studiengängen in Bioinformatik und Ge-
nomforschung an der Universität Bielefeld, 

d) Pflege von Kontakten zu Industrieunternehmen in
der Region und über die Region hinaus, 

e) gezielte Förderung des Transfers von Forschungs-
ergebnissen in den industriellen Bereich, 

f) Außendarstellung des CeBiTec  durch einen Inter-
netauftritt und Herausgabe einer Informationsbro-
schüre. 

§ 4
Mitglieder des CeBiTec

(1) Mitglieder des CeBiTec sind:
a) die in den wissenschaftlichen Abteilungen des Ce-

BiTec tätigen Mitglieder der Gruppe der Professo-
rinnen und  Professoren  der  Universität  Bielefeld,
sowie  vom CeBiTec-Vorstand  ins CeBiTec  aufge-
nommene  weitere  Personen  aus  der  Gruppe  der
Professorinnen  und  Professoren  der  Universität
Bielefeld, 

b) die  dem  CeBiTec  zugeordneten  Mitglieder  der
Gruppe  der  wissenschaftlichen  Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Universität Bielefeld, 

c) die  dem  CeBiTec  zugeordneten  Mitglieder  der
Gruppe  der  weiteren  Mitarbeiterinnen  und  Mit-
arbeiter der Universität Bielefeld,

d) die als Studierende an der Universität Bielefeld ein-
geschriebenen, am CeBiTec tätigen studentischen
und wissenschaftlichen Hilfskräfte, sowie

e) die für  den  Promotionsstudiengang  Bioinformatik
und  Genomforschung  der  Technischen  Fakultät
der  Universität  Bielefeld  eingeschriebenen  Stu-
dierenden.

(2) Anderen  Wissenschaftlerinnen  und Wissenschaft-
lern der Universität Bielefeld,  die längerfristig am Ce-
BiTec tätig werden wollen, kann der Vorstand des Ce-
BiTec  auf  Antrag die  Rechte  eines  Mitgliedes  verlei-
hen. Das Mitglied erkennt beim Beginn der Mitglied-
schaft  seine  mit  der  Mitgliedschaft  verbundenen
Pflichten an. Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Ende
der aktiven Mitarbeit.

§ 5
Vorstand des CeBiTec

(1) Dem Vorstand des CeBiTec gehören an:
a) die Sprecherinnen und Sprecher der wissenschaftli-

chen Abteilungen gem. § 10 Abs. 3,
b) bei  2  wissenschaftlichen  Abteilungen  2  weitere

Mitglieder, bei 3 wissenschaftlichen Abteilungen 1
weiteres Mitglied nach § 4 Abs. 1 a, 

c) 1 Mitglied nach § 4 Abs. 1 b,
d) 1 Mitglied nach § 4 Abs. 1 c,
e) 1 Mitglied nach § 4 Abs. 1 d oder e.
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Die  Vorstandsmitglieder  gemäß  b)  werden  von  den
Mitgliedern gemäß § 4 Abs. 1 a) aus ihrer Mitte ge-
wählt.  Die  Vorstandsmitglieder  gemäß  c)  bis  e)
werden  von  der  Mitgliederversammlung  nach
Gruppen getrennt gewählt. 

(2) Der Vorstand leitet das CeBiTec. Er berät und ent-
scheidet in allen Fragen von allgemeiner  und grund-
sätzlicher Bedeutung; insbesondere ist er für folgende
Aufgaben zuständig:
a) die  Verabschiedung  interner  Regelungen,  die

mehr als eine Abteilung betreffen,
b) die Beschlussfassung über die Forschungsplanung

des CeBiTec, 
c) die  Durchführung  von  Forschungsprojekten,  so-

weit  diese nicht von den wissenschaftlichen Ab-
teilungen durchgeführt werden,

d) die  Beratung  der  Mittelverteilung  innerhalb  des
CeBiTec  und  die  Entscheidung  über  die
Verwendung der zugewiesenen Sachmittel, soweit
diese  Mittel  nicht  einer  wissenschaftlichen Abtei-
lung oder einer Professorin oder einem Professor
zugeordnet sind, 

e) Besetzungsvorschläge  für  Stellen  für  wissen-
schaftliche und weitere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter  gem.  §  4  dieser  Verwaltungs-  und
Benutzungsordnung,  soweit  diese  nicht  einer
wissenschaftlichen Abteilung oder einer Professo-
rin oder einem Professor zugeordnet sind,

f) die Entscheidung über den Einsatz der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des CeBiTec, soweit diese
nicht  einer  wissenschaftlichen  Abteilung  oder
einer  Professorin  oder einem Professor zugeord-
net sind,

g) die  Entscheidung  über  die  Aufnahme  weiterer
Wissenschaftlerinnen  und  Wissenschaftler  der
Universität Bielefeld in das CeBiTec nach § 4 Abs.
2, 

h) die Entscheidung über  die Aufnahme neuer  Ab-
teilungen in das CeBiTec,

i) Vorschläge  zur Änderung der  Verwaltungs-  und
Benutzungsordnung des CeBiTec.

 
(3)  Der  Vorstand  wählt  entsprechend  §  6  eine  ge-
schäftsführende  Leiterin  oder  einen  geschäftsfüh-
renden Leiter (im Folgenden Sprecherin oder Sprecher
genannt). 

(4) Der Vorstand bestellt eine Geschäftsführerin oder
einen Geschäftsführer für das CeBiTec.

(5)  Der Vorstand legt  jährlich  einen  Bericht  vor,  der
der  Mitgliederversammlung  zur  Kenntnis  gebracht
und  der  dem  wissenschaftlichen  Beirat  sowie  dem
Rektorat zur Stellungnahme zugeleitet wird.

(6) Der Vorstand tagt zumindest zweimal jährlich auf
Einladung durch die Sprecherin oder den Sprecher. Je-
des  Vorstandsmitglied  kann  unter  Angabe  von
Gründen  die  Einberufung  einer  Vorstandssitzung
durch die Sprecherin oder den Sprecher verlangen. 

(7) Die Dekaninnen und Dekane der am CeBiTec be-
teiligten Fakultäten werden wie ein Vorstandsmitglied
zu den Sitzungen des Vorstands geladen. Die jeweilige
Dekanin  oder  der  jeweilige  Dekan  kann  mit  be-
ratender Stimme an den Sitzungen des Vorstands teil-
nehmen; sie oder er kann sich durch eine Prodekanin
oder  einen  Prodekan  vertreten  lassen.  Der  Vorstand
informiert die Dekaninnen und Dekane der beteiligten
Fakultäten über alle Angelegenheiten des CeBiTec. 

§ 6
Sprecherin oder Sprecher des CeBiTec

(1) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine Professo-
rin oder einen Professor zur geschäftsführenden Leite-
rin  oder  zum  geschäftsführenden  Leiter  (Sprecherin
oder Sprecher). Die Amtszeit beträgt jeweils zwei Jah-
re. Wiederwahl ist möglich.

(2) Die Sprecherin oder der Sprecher vertritt das CeBi-
Tec  innerhalb  der  Universität  und  führt  dessen  Ge-
schäfte. Sie oder er ist den Mitgliedern des Vorstandes
gegenüber  auskunfts- und rechenschaftspflichtig  und
sie  oder  er  erteilt  der  Mitgliederversammlung  Aus-
kunft.

(3)  Die  Sprecherin  oder  der  Sprecher  lädt  schriftlich
mit mindestens 14 Tagen Vorlauffrist zu Sitzungen des
Vorstands ein.

(4) Die Sprecherin oder der Sprecher prüft Forschungs-,
Projekt- oder ähnliche Anträge aus den Abteilungen auf
ihre  Durchführbarkeit,  insbesondere  hinsichtlich  der
Nutzung von Ressourcen des CeBiTec. Sie oder er legt
ein Archiv dieser Anträge an und leitet Anträge an das
Rektorat weiter. Bei bedeutenden Vorgängen muss die
Sprecherin  oder  der  Sprecher  die  Zustimmung  des
Vorstands  des  CeBiTec  einholen;  bedeutende  Vor-
gänge  sind  insbesondere  solche,  deren  Umfang,  Fi-
nanzvolumen,  Zeitdauer  oder  Ressourcenbelastung
einen  Rahmen von etwa  10% der  jeweiligen Werte
für das CeBiTec übersteigt. 

(5) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer un-
terstützt die Sprecherin oder den Sprecher bei seinen
Aufgaben.

§ 7
Mitgliederversammlung des CeBiTec

(1)  Die  Mitgliederversammlung  des  CeBiTec  besteht
aus  allen  Mitgliedern  gem.  § 4  dieser  Verwaltungs-
und Benutzungsordnung.

(2) Die Mitgliederversammlung wird von der Spreche-
rin  oder  dem  Sprecher  schriftlich  mindestens  einmal
jährlich auf Beschluss des Vorstandes, oder auf Antrag
von mindestens einem Viertel der Mitglieder des CeBi-
Tec, einberufen. 

(3) Die Mitgliederversammlung kann alle grundsätzli-
chen, den Geschäftsbereich des CeBiTec betreffenden
Fragen  erörtern  und  Anregungen  zu  neuen  For-
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schungsrichtungen  dem Vorstand  zur  Beratung vor-
legen. 

(4) Die Mitgliederversammlung  nimmt den jährlichen
Bericht des Vorstands entgegen. 

§ 8
Aufgaben der wissenschaftlichen Abteilungen

(1) Die Aufgaben des Instituts für Bioinformatik sind:
a) Koordinierung,  Beantragung und Durchfüh-

rung von Forschungsprojekten  auf dem Ge-
biet der Bioinformatik,

b) Organisation eines Seminars in Abstimmung
mit den anderen Abteilungen, 

c) Außendarstellung des IfB. 

(2)  Die  Aufgaben  des  Instituts  für  Genomforschung
sind:
a) Koordinierung,  Beantragung und Durchfüh-

rung von Forschungsprojekten  auf dem Ge-
biet der Genomforschung, 

b) Organisation eines Seminars in Abstimmung
mit den anderen Abteilungen, 

c) Außendarstellung des IfG. 

§ 9
Mitglieder der wissenschaftlichen Abteilungen

(1) Mitglieder des Instituts für Bioinformatik sind:
a) die Gründungsmitglieder des IfB nach § 4 Abs. 1

a,
b) die in den am IfB durchgeführten Forschungspro-

jekten  tätigen  wissenschaftlichen  Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter,

c) die in den am IfB durchgeführten Forschungspro-
jekten  tätigen  weiteren  Mitarbeiterinnen  und
Mitarbeiter,

d) die  als  Studierende  an  der  Universität  Bielefeld
eingeschriebenen  und  in  den  am  IfB  durchge-
führten  Forschungsprojekten  tätigen  stu-
dentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte.

Über Veränderungen der Mitglieder nach § 4 Abs. 1 a
entscheidet die Leitung des IfB.

(2) Mitglieder des Instituts für Genomforschung sind:
a) die  Gründungsmitglieder  des  IfG  nach  §  4

Abs. 1 a, 
b) die  in  den  am  IfG  durchgeführten  For-

schungsprojekten  tätigen  wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, 

c) die  in  den  am  IfB  durchgeführten  For-
schungsprojekten tätigen weiteren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, 

d) die  als  Studierende  an  der  Universität
Bielefeld  eingeschriebenen  und  in  den  am
IfG durchgeführten  Forschungsprojekten  tä-
tigen  studentischen  und  wissenschaftlichen
Hilfskräfte.

Über Veränderungen der Mitglieder nach § 4 Abs. 1 a
entscheidet die Leitung des IfG.

§ 10
Leitung der wissenschaftlichen Abteilungen

(1) Die Leitung der jeweiligen wissenschaftlichen Ab-
teilungen  besteht  aus den in den  jeweiligen  wissen-
schaftlichen  Abteilungen  tätigen  Mitgliedern  der
Gruppe der Professorinnen und Professoren der Uni-
versität Bielefeld.

(2)  Die  Abteilungsleitung  leitet  die  wissenschaftliche
Abteilung.  Sie  berät und entscheidet  in  allen  Fragen
von allgemeiner und grundsätzlicher  Bedeutung;  ins-
besondere ist sie für folgende Aufgaben zuständig:
a) die Verabschiedung interner Regelungen, die eine

wissenschaftliche Abteilung betreffen, 
b) die Beschlussfassung über die Forschungsplanung

der jeweiligen wissenschaftlichen Abteilung, 
c) die  Durchführung  von  Forschungsprojekten,  die

von  der  jeweiligen  wissenschaftlichen  Abteilung
durchgeführt werden,

d) die  Beratung  der  Mittelverteilung  innerhalb  der
jeweiligen  wissenschaftlichen  Abteilung  und  die
Entscheidung  über  die  Verwendung  der  der  je-
weiligen  wissenschaftlichen  Abteilung  zuge-
wiesenen Sachmittel, 

e) Besetzungsvorschläge für Stellen für wissenschaft -
liche und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter  der  jeweiligen  wissenschaftlichen  Abteilung,
soweit  diese  nicht  einer  Professorin  oder  einem
Professor zugeordnet sind,

f) die Entscheidung über den Einsatz der Mitarbeite-
rinnen  und  Mitarbeiter  der  jeweiligen  wissen-
schaftlichen  Abteilung,  soweit  sie  nicht  einer
Professorin  oder  einem  Professor  zugeordnet
sind.

(3)  Die  jeweilige  Abteilungsleitung  wählt  aus  ihrer
Mitte  eine  Abteilungssprecherin  oder  einen  Abtei-
lungssprecher. Die Abteilungssprecherin oder der Ab-
teilungssprecher  vertritt  die  wissenschaftliche  Abtei-
lung innerhalb des CeBiTec und innerhalb der Univer-
sität und führt die Geschäfte der Abteilung in eigener
Zuständigkeit.  Sie  oder  er  ist  den  Mitgliedern  der
Leitung der Abteilung gegenüber  auskunfts- und re-
chenschaftspflichtig. Die Amtszeit beträgt jeweils zwei
Jahre. Wiederwahl ist möglich.

(4) Die Abteilungssprecherin oder der Abteilungsspre-
cher lädt zu Sitzungen der Abteilungsleitung ein. Per-
sonen nach § 4 Abs. 1 b, die (Nachwuchs-) Gruppen
oder  eigene  Projekte  leiten,  sollen  in  den  Sitzungen
der Abteilungsleitung zu allen sie betreffenden Fragen
gehört zu werden.

(5) Die Dekaninnen und Dekane der Fakultäten,  aus
denen Personen nach § 4 Abs.  1 a Mitglieder  einer
wissenschaftlichen  Abteilung  des  CeBiTec  sind,
werden wie ein Mitglied der Abteilungsleitung zu den
Sitzungen der Abteilungsleitung geladen. Die jeweilige
Dekanin  oder  der  jeweilige  Dekan  kann  mit  be-
ratender Stimme an den Sitzungen der Abteilungslei-
tung teilnehmen; sie oder er kann sich durch eine Pro-
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dekanin  oder  einen  Prodekan  vertreten  lassen.  Die
Abteilungsleitung informiert die Dekaninnen und De-
kane  der  genannten  Fakultät(en)  über  die diese  Fa-
kultät(en)  betreffenden  Angelegenheiten  der  jewei-
ligen wissenschaftlichen Abteilung. Die Entwicklungs-
planung der wissenschaftlichen Abteilungen erfolgt im
Benehmen  mit  den  jeweils  beteiligten  Fakultäten,
wenn Auswirkungen auf die finanziellen,  personellen,
räumlichen oder instrumentellen Ressourcen einer Fa-
kultät zu erwarten sind. 

§ 11
Aufgaben der Querschnittsabteilungen

(1) Die Aufgaben der GradSchool sind:
a) Die Weiterführung, Aufrechterhaltung und Erwei-

terung der vom Land NRW geförderten "Interna-
tional  NRW  Graduate  School  in  Bioinformatics
and Genome Research",

b) die  Koordinierung,  Beantragung  und  Durchfüh-
rung von Drittmittelprojekten für die Einwerbung
weiterer  Doktoranden-Stipendien  für  Disserta-
tionen am CeBiTec, 

c) die Bereitstellung des Curriculums und Koordina-
tion der Lehrveranstaltungen für den Promotions-
studiengang Bioinformatik und Genomforschung,
Koordination der Prüfungen sowie administrative
Unterstützung des Promotionsstudiengangs "Bio-
informatik und Genomforschung",

d) die Betreuung der Studierenden des Promotions-
studiengangs  "Bioinformatik  und  Genomfor-
schung", 

e) die Durchführung der wissenschaftlichen Projekte
auf dem Gebiet   "Bioinformatik  und Genomfor-
schung", die im Rahmen der GradSchool einge-
worben wurden bzw. eingeworben werden, 

f) Außendarstellung der GradSchool. 

(2) Die Aufgabe der "Bioinformatics Resource Facility"
(BRF) ist die Grundversorgung des CeBiTec mit Dienst-
leistungen  des  Rechnerbetriebs.  Hierzu  gehört  ins-
besondere:
a) Der  Betrieb  einer  zentralen  Rechnerbetriebs-

gruppe zur Systemadministration und zum Betrieb
von Servern für Programmbetrieb, Kommunikati-
on und Datensicherung,

b) die  Bereitstellung  von  Computerhardware,  Re-
chenleistung,  Datensicherungseinrichtungen  und
Bioinformatik-Basissoftware für das CeBiTec, 

c) die Erstellung, Aufrechterhaltung und Pflege von
Internetseiten  für  das  CeBiTec  und  die  Abtei-
lungen, 

d) die  Unterstützung  der  einzelnen  wissenschaftli-
chen Abteilungen und des CeBiTec bei der Durch-
führung von Forschungsprojekten, 

e) die Erbringung von Dienstleistungen nach einem
Dienstleitungskatalog,  welcher vom Vorstand des
CeBiTec auf Vorschlag des BRF-Ausschusses (sie-
he § 12 Abs. 3) beschlossen wird, 

f) die Durchführung wissenschaftlicher  Projekte auf
dem Tätigkeitsgebiet der BRF, soweit dies die üb-
rigen Aufgaben der BRF nicht beeinträchtigt. 

§ 12
Leitung der Querschnittsabteilungen

(1)  Die  Querschnittsabteilungen  werden  durch  den
Vorstand des CeBiTec geleitet.

(2)  Für  die  Wahrnehmung  der  laufenden  Geschäfte
der  Querschnittsabteilungen  wird  vom Vorstand  des
CeBiTec je eine Geschäftsführerin oder ein Geschäfts-
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führer  ernannt.  Die  Geschäftsführerin  oder  der  Ge-
schäftsführer ist gegenüber dem Vorstand des CeBiTec
rechenschaftspflichtig. 
(3) Der Vorstand des CeBiTec beruft einen BRF-Aus-
schuss,  der  die  laufenden  Arbeiten  der  BRF  ko-
ordiniert. 

(4)  Der  Vorstand  des  CeBiTec  beruft  unter  Berück-
sichtigung der Prüfungsordnung für den Promotions-
studiengang  Bioinformatik  und  Genomforschung
einen GradSchool-Ausschuss, der die laufenden Arbei-
ten der GradSchool koordiniert. 

§ 13
Der Wissenschaftliche Beirat

(1) Der Wissenschaftliche Beirat berät den Vorstand in
allen Fragen der Arbeit des CeBiTec. Er hat insbeson-
dere folgende Aufgaben:
a) Den  jährlichen  Bericht  des  Vorstands  ent-

gegenzunehmen und dazu Stellung zu nehmen, 
b) Empfehlungen zu Grundsätzen der wissenschaftli-

chen Arbeit des CeBiTec zu geben, 
c) alle zwei Jahre und auf der Basis der Berichte des

Vorstandes oder nach Teilnahme von Mitgliedern
des  Beirates  an  einem  Berichtskolloquium,  bei
dem die wissenschaftliche Arbeit des CeBiTec und
seiner Abteilungen dargestellt wird, einen Bericht
zu erstellen, in dem zu den Leistungen des CeBi-
Tec  Stellung  genommen  wird.  Der  Bericht  des
Beirates  wird  dem  Vorstand  und  dem  Rektorat
zugeleitet.

(2) Der Beirat  hat das Recht,  dem Rektorat  jederzeit
über die Arbeit des CeBiTec zu berichten.

(3)  Der  Wissenschaftliche  Beirat  besteht  aus  bis  zu
sechs Mitgliedern,  die international durch Leistungen
auf dem Gebiet der Biotechnologie,  der Bioinformatik
oder der Genomforschung ausgewiesen sind, und die
nicht Mitglied des CeBiTec sind. Zumindest die Hälfte
der  Mitglieder  soll  nicht  in  Deutschland  tätig  sein.
Neben dem Vorstand des CeBiTec haben die Fakultä-
ten  der  Universität  Bielefeld  einzeln  oder  fakultäts-
übergreifend ein Vorschlagsrecht. Der Senat wählt aus
der Reihe der ihm unterbreiteten Vorschläge die Mit-
glieder des Beirats für die Dauer von vier oder sechs
Jahren.  Die Amtszeiten  der  Beiräte  sollen  so aufein-
ander  abgestimmt  werden,  dass  es  keinen  Wechsel
von  mehr  als  zwei  Beiräten  alle  zwei  Jahre  gibt.
Wiederwahl ist möglich.

§ 14
Änderungen dieser Verwaltungs- und Benutzungs-

ordnung

Änderungen  der  Verwaltungs-  und  Benutzungsord-
nung beschließt der Senat der Universität Bielefeld.

§ 15
Inkrafttreten

Die Verwaltungs- und Benutzungsordnung  des CeBi-
Tec  tritt  am  Tag  nach  ihrer  Bekanntgabe  im  Ver-
kündungsblatt  der  Universität  Bielefeld  in  Kraft.
Gleichzeitig tritt die Verwaltungs- und Benutzungsord-
nung des Centrums für Biotechnologie  (CeBiTec)  der
Universität Bielefeld vom 25. September 1998 (Mittei-
lungsblatt  der  Universität  Bielefeld  -  Amtliche  Be-
kanntmachungen - Jahrgang 27 Nr. 24, S. 123) außer
Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der
Universität Bielefeld vom 3. Dezember 2003.

Bielefeld, den 15. Dezember 2003

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann
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Gebührensatzung der Universität Bielefeld vom 15. De-
zember 2003

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen  (Hochschulgesetz  -  HG)  vom  14.
März 2000 (GV. NRW. 190), zuletzt geändert  durch
Gesetz vom 28. Januar 2003 (GV. NRW. S. 36) in Ver-
bindung mit §§ 11 und 13 Abs. 2 und 3 des Gesetzes
zur Einführung von Studienkonten und zur Erhebung
von  Hochschulgebühren  (Studienkonten-  und  -fi-
nanzierungsgesetz  -  StKFG)  vom  28.  Januar  2003
(GV. NRW. S. 36) in Verbindung mit § 12 Abs. 4 der
Verordnung  über  die  Einrichtung  und  Führung  von
Studienkonten  mit  Regelabbuchung  sowie  über  die
Erhebung  von  Gebühren  an  den  Universitäten,
Fachhochschulen  und  Kunsthochschulen  des  Landes
Nordrhein-Westfalen  (RVO  StKFG  NRW)  vom
17. September 2003 (GV. NRW. S. 570) hat die Uni-
versität Bielefeld die folgende Satzung erlassen: 

§ 1
Ausfertigungsgebühren

(1) Für die Ausfertigung von Zweitschriften werden
die im Folgenden genannten Gebühren erhoben: 
1. Studierendenausweis€   5 Euro
2. Gasthörerschein€   5 Euro
3. Prüfungszeugnis€ 15 Euro
4. Urkunde über die Verleihung eines 

akademischen Grades 15 Euro.

(2)  Die  Pflicht  zur  Entrichtung  von  Gebühren  nach
dem  Hochschulbibliotheksgebührengesetz  bleibt  un-
berührt.

§ 2
Verspätungsgebühren

Für den mit einer verspätet beantragten Einschreibung
oder Rückmeldung sowie für den mit einem verspäte-
ten  Beitrags-  oder  Gebührenzahlen  verbundenen
besonderen Verwaltungsaufwand wird eine Gebühr in
Höhe von 10 Euro erhoben. 

§ 3
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren

(1) Es entsteht die Pflicht zur Entrichtung der Ausferti-
gungsgebühren gemäß § 1 mit dem Antrag auf Vor-
nahme  der  Amtshandlung  und  der  Verspätungsge-
bühren nach § 2 mit dem Ablauf der Fristen und Zah-
lungstermine.
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(2) Die Gebühren werden mit Entstehung der Gebüh-
renpflicht fällig.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2003
in Kraft. Sie wird im Verkündungsblatt der Universität
Bielefeld  -  Amtliche  Bekanntmachungen  –  bekannt
gegeben. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der
Universität Bielefeld vom 03. Dezember 2003. 

Bielefeld, den 15. Dezember 2003

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann
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Anlage zu § 1 Abs. 1 BPO: Fächerspezifische Bestimmungen für das Fach Psychologie vom 15. Dezember 2003

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Januar 2003
(GV. NRW. S. 36), hat die Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft der Universität Bielefeld folgende Anlage
zu § 1 Abs. 1 der Prüfungs- und Studienordnung für das Bachelorstudium (BPO) an der Universität Bielefeld vom
15. Juli  2002 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 31 Nr. 15 S. 184)
erlassen:

1. Bachelorgrad (§ 3 BPO)
Die Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft bietet das Fach Psychologie als Nebenfach im Bachelor-
studiengang an.

2. Weitere Zulassungsvoraussetzungen (§ 4 Abs. 2 BPO)
 - entfällt - 

3. Studienbeginn (§ 5 BPO)
Das Studium des Faches Psychologie kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden.

4. Kombinationsmöglichkeiten (§ 7 Abs. 1 BPO)
Das Nebenfach Psychologie muss mit einem im Rahmen der BPO angebotenen Kernfach kombiniert werden.

5. Studium des Faches Psychologie als Kernfach (§§ 6-10 BPO)
- entfällt -

6. Studium des Faches Psychologie als Nebenfach (§§ 6-10 BPO)

6.1 Fachliche Basis (§ 8 Abs. 1 Satz 1 BPO)

Nr. Modul LP SWS
empfohlenes
Fachsemester

Einzelleistungen
benotet unbenotet Voraussetzungen

1 Einführung in die Psychologie   9   6 1-2 1 1
2 Methodische Grundlagen 10   6 1-2 1 1
3 Fachgebiete der Psychologie 14 10 2-3 2
Summe: 33 22 4 2

6.2 Profile (§ 8 Abs. 1 Satz 1 BPO)
Profil „Berufliche Selbstregulation und Kompetenzvermittlung“

Nr. Modul LP SWS empfohlenes
Fachsemester

Einzelleistungen
benotet unbenotet

Voraussetzungen

4 Lebenslanges Lernen und Selbstregulation 12 8 4-5 1 1 Module 1-3

5
Kompetenzvermittlung in 
Organisationen

9 6 5-6 1 1 Module 1-3

6
Psychologische Gesundheitsförderung,
Krankheits- und Belastungsbewälti-
gung

6 4 6 1 Module 1-3

Summe: 27 18 2 3

7. Nähere  Angaben  zu  Leistungspunkten  und
Einzelleistungen (§ 9 Abs. 2, § 10 BPO)
(1) Leistungspunkte im Nebenfach Psychologie

werden  durch  regelmäßige  Teilnahme  an
einem  Lehrangebot,  durch  aktive  Teil-
nahme, die die Anfertigung von Aufgaben
zu Übungszwecken  einschließt  oder durch
benotete bzw. unbenotete Einzelleistungen
erworben.

(2) Aufgaben  zu  Übungszwecken  können  die
Anfertigung  eines  Sitzungsprotokolls,  Ab-
stracts  kurzer  Texte,  ein  vorbereiteter

Sitzungsbeitrag,  die  Bearbeitung  von  Auf-
gaben usw. sein.

(3) Einzelleistungen  werden in  der  Regel  in
einer der folgenden Formen erbracht:
- Zweistündige Klausur,

- Schriftliche Hausarbeit im Umfang von ca. 15
Seiten,

- Seminarmappe im Umfang von ca. 15 Seiten,
- Referat bzw. andere mündliche Präsentation

mit schriftlicher Ausarbeitung im Umfang von
ca. 8 Seiten oder 
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- mündliche Einzelleistung von ca. 30 Minu-
ten  Dauer.  Mündliche  Einzelleistungen
werden vor einer oder einem Prüfungsbe-
rechtigten  in  Gegenwart  einer  sachkun-
digen  Beisitzerin  oder  eines  sachkundigen
Beisitzers  erbracht.  Die  wesentlichen
Gegenstände  und  Ergebnisse  werden  in
einem Protokoll festgehalten.

Weitere  Formen  sind  möglich.  Der  Arbeits-
aufwand  und  die  Qualifikationsan-
forderungen müssen vergleichbar sein.

(4) Nicht  fristgerecht  erbrachte  Leistungen
gelten als nicht erbracht.

8. Inkrafttreten
Diese  Fächerspezifischen  Bestimmungen  treten
mit Wirkung vom 1. Oktober 2003 in Kraft.

Ausgefertigt  aufgrund des Beschlusses  des  Abteilungs-
ausschusses der Abteilung  für Psychologie  der Fakultät
für  Psychologie  und  Sportwissenschaft  der  Universität
Bielefeld vom 15. Oktober 2003.

Bielefeld, den 15. Dezember 2003

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann
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Zweite Ordnung zur Änderung der Diplomprüfungs-
ordnung  für  die  Studiengänge  Betriebswirtschafts-
lehre  und  Volkswirtschaftslehre  der  Fakultät  für
Wirtschaftswissenschaften der  Universität  Bielefeld
vom 15. Dezember 2003

  Az.:  -
2201.4 -

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des
Gesetzes  über  die  Hochschulen  des  Landes  Nord-
rhein-Westfalen  (Hochschulgesetz  –  HG)  vom  14.
März  2000  (GV.  NRW.  S.  190),  zuletzt  geändert
durch  Gesetz  vom  28.  Januar  2003  (GV.  NRW.  S.
36),  hat  die  Fakultät  für  Wirtschaftswissenschaften
der Universität Bielefeld folgende Ordnung erlassen:

Artikel I

Die  Prüfungsordnung  für  die  Diplomstudiengänge
Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre der
Fakultät  für  Wirtschaftswissenschaften  vom  1.  Au-
gust  2002 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld
–  Amtliche  Bekanntmachungen  -  Jg.  31  Nr.  16,  S.
200),  zuletzt  geändert  durch Ordnung vom 1.  April
2003  (Verkündungsblatt  der  Universität  Bielefeld  -
Amtliche  Bekanntmachungen -  Jg.  32  Nr.  6,  S.  83)
wird wie folgt geändert:

1. § 17 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
"Maßgeblich für die Auswahl der Veranstaltungen
sind die §§ 18 Abs. 1 und 7 sowie 20 Abs. 2 bis 8
und die den Prüfungsfächern gemäß Studienord-
nung zugeordneten Veranstaltungen." 

2. § 18 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 7 erhält folgende Fassung:

"Studierende können während  des Studiums
das gemäß § 17 Abs. 3 Nr. 5, Abs. 4 Nr. 5,
Abs.  5  gewählte  Wahlpflichtfach  ein  Mal
wechseln. Ein Wechsel  des Wahlpflichtfaches
ist  jedoch  nur  möglich,  solange  das  Kredit-
punktekonto  für  das  Hauptstudium  weniger
als 80 Kreditpunkte ausweist."

b) Absatz 7 (alt) wird Absatz 8.

Artikel II

Diese  Ordnung  tritt  mit  Wirkung  vom  1.  Oktober
2003 in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultäts-
konferenz der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
der Universität Bielefeld vom 18. Juni 2003.

Bielefeld, den 15. Dezember 2003

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann
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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den
Studiengang  Erziehungswissenschaft  mit  dem  Ab-
schluss Diplom der Fakultät für Pädagogik der Uni-
versität Bielefeld vom 15. Dezember 2003

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des
Gesetzes  über  die  Hochschulen  des  Landes  Nord-
rhein-Westfalen  (Hochschulgesetz  -  HG)  vom  14.
März  2000  (GV.  NRW.  S.  190),  zuletzt  geändert
durch Gesetz vom 28. Januar 2003 (GV. NRW. S. 36)
hat  die  Fakultät  für  Pädagogik  der  Universität
Bielefeld die folgende Ordnung erlassen:

Artikel I

Die  Prüfungsordnung  für  den  Studiengang  Erzie-
hungswissenschaft mit dem Abschluss Diplom der Fa-
kultät für Pädagogik der Universität Bielefeld vom 17.
Januar 1997 bekannt gegeben im GABl. NW. 2 Nr.
2/98 S. 51 und veröffentlicht im Mitteilungsblatt der
Universität Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen -
Jg. 27 Nr. 8 S. 45 wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 3 wird "§ 80 UG" durch "§ 81 HG"
ersetzt.

2. § 4 erhält folgende Fassung:
"§ 4 Praxissemester

(1) Das Studium umfasst im Grundstudium eine
berufspraktische  Tätigkeit  von  mindestens
acht Wochen Dauer und im Hauptstudium
von  mindestens  20  Wochen (Praxissemes-
ter). Zu den Praktika werden im Grund- und
im  Hauptstudium  begleitende  Lehrveran-
staltungen  angeboten.  Das  Nähere  regelt
die Praktikumsordnung.

(2) Die Praktikumsordnung regelt in Ergänzung
der  Prüfungs-  und  Studienordnung  das
Verfahren der Ableistung und gibt Richtlini-
en  für  Organisationsform  und  Inhalt  der
Praktika  und  deren  wissenschaftliche  Be-
gleitung."

3. § 5 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
"(2)  Sowohl  während  des  Diplom-Vorprü-

fungsverfahrens als auch während des Di-
plomprüfungsverfahrens  ist  die  Inan-
spruchnahme  der  gesetzlichen  Mutter-
schutzfristen und der Fristen der Elternzeit
möglich."

4. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird das Wort "fünf" durch
das Wort "sechs" ersetzt.

aa) In  Satz  3  werden  nach  den  Worten
"wissenschaftlichen  Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter," die Worte "ein Mit-
glied aus der Gruppe der weiteren Mit -
arbeiterinnen  und Mitarbeiter"  einge-
fügt.

aaa) In  Satz  5  werden  nach  den  Worten
"wissenschaftliche  Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter"  die Worte "und der
Gruppe der weiteren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter" eingefügt. 

b) In Absatz 4 wird als letzter Satz angefügt:
"Zur  Mitwirkung  der  Vertreterin  bzw.  des
Vertreters aus der Gruppe der weiteren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ist § 14 HG zu
beachten."

5. § 7 wird wie folgt geändert:
a) Als neuer Absatz 3 wird eingefügt:

"(3)  Im  Rahmen  der  Diplom-Vorprüfung
muss im Hauptfach mindestens eine Prüferin
bzw.  ein  Prüfer  zur  Gruppe  der  Professo-
rinnen  und Professoren  gehören.  Das  glei-
che  gilt  für  das  Diplomprüfungsverfahren.
Darüber hinaus muss hier auch eine Gutach-
terin  bzw.  ein  Gutachter  für  die  Diplom-
arbeit dieser Gruppe angehören (§ 22 Abs.
2)."

b) Absatz 3 wird Absatz 4. 
c) Als neuer Absatz 5 wird eingefügt:

"(5)  Im  Rahmen  der  Diplom-Vorprüfung
und auch der Diplomprüfung dürfen jeweils
nicht  mehr  als  zwei  Prüfungsteile  von
derselben  Prüferin  bzw.  demselben  Prüfer
abgenommen  werden.  Die  Tätigkeit  als
Zweitgutachterin  bzw. Zweitgutachter  bei
der  Diplomarbeit  oder  Klausur  bleibt  dabei
unberücksichtigt."

d) Absatz 4 wird Absatz 6.

6. § 8 wird wie folgt geändert:
a) In den Absätzen 1, 2 und 9 (alt) wird das Wort

"Hochschulrahmengesetzes" durch das Wort
"Grundgesetzes" ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "wissen-
schaftlichen" vor dem Wort "Hochschulen"
gestrichen.

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte "als
wissenschaftlichen"  vor  dem  Wort  "Hoch-
schulen" gestrichen.

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
"Über die Anrechenbarkeit von Praktika und
berufspraktischer  Tätigkeit  informiert  die
Praktikumsordnung."

e) In  Absatz  5  erster  Halbsatz  wird  vor  dem
Wort "Ausbildung" das Wort "vierjährigen"
eingefügt. 

f) Als neuer Absatz 6 wird eingefügt:
"(6)  Auf  das  Studium  können  auf  Antrag
auch gleichwertige Studien-  und Prüfungs-
leistungen  angerechnet  werden,  die  an
staatlichen  oder  staatlich  anerkannten  Be-
rufsakademien erbracht wurden."

g) Die  Absätze 6 bis  9 werden die  Absätze 7
bis 10.

h) In Absatz 7 Satz 1(neu) wird im ersten Halb-
satz  "§ 66 UG" durch "§ 67 HG" ersetzt
und nach  dem Wort  "Grundstudiums"  die
Worte "und auf Prüfungsleistungen der Di-
plom-Vorprüfung" gestrichen.
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i) In Absatz 8 Satz 1 (neu) wird "Absätze 1 bis
6" durch "Absätze 1 bis 7" ersetzt.

j) In Absatz 10 Satz 1 (neu) wird "Absätze 1
bis 6" durch "Absätze 1 bis 7" ersetzt.
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7. § 10 wird wie folgt geändert:
a) In  Absatz  1  Satz  1  wird  nach  dem  Wort

"Wer" das Wort "sich" eingefügt und nach
den  Worten  "des  Vordiploms  oder
Diploms" die Worte "eine Fachprüfung ab-
legt"  durch die  Worte  "zu einer  Fachprü-
fung meldet" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
b) Als Satz 2 wird eingefügt: 

"Ein Hinderungsgrund ist insbesondere
anzunehmen,  wenn  mindestens  vier
Wochen  der  Mutterschutzfrist  in  die
Vorlesungszeit fallen." 

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
bbb) Der  letzte  Satz  "Ein  zwingender

Grund,  am  Studium  nicht  teil-
zunehmen,  ist  insbesondere  dann
anzunehmen,  wenn  mindestens  vier
Wochen  der  Mutterschutzfrist  in  die
Vorlesungszeit fallen." wird gestrichen.

c) In  Absatz  4  Satz  1  wird  das  Wort  "zwei"
durch das Wort "drei" und nach dem Wort
"gesetzlich"  werden  die  Worte  "vorgese-
henen  Gremien  oder  satzungsmäßigen
Organen  der  Hochschule  tätig  war"  durch
die  Worte  "oder  durch  die  Grundordnung
vorgesehenen Gremien der Hochschule tätig
war." ersetzt.

d) Als neuer Absatz 5 wird eingefügt:
"(5) Unberücksichtigt bleiben Studiengangs-
verzögerungen  infolge  einer  Behinderung,
höchstens jedoch bis zu vier Semestern."

e) Absätze 5 bis 6 werden die Absätze 6 bis 7.
f) In Absatz 6 (neu) wird die Ziffer "4" durch

die Ziffer "5" ersetzt.

8. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 wird "§ 70 Abs. 2 UG" durch
"§ 71 Abs. 2 HG" ersetzt.

aaa) In  Nr.  4  wird  das  Wort  "Studienord-
nung"  durch  das  Wort  "Praktikums-
ordnung" ersetzt.

b) In Absatz 6 wird "Abs. 6" durch "Abs. 7"
ersetzt.

9. In  §  12  Abs.  2  Buchst.  c)  wird  das  Wort
"wissenschaftliche"  vor  dem  Wort  "Hoch-
schule" gestrichen.

10. § 16 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) Bei der Definition der Noten wird bei "2 =

gut" das Wort "hervorragende" gestrichen. 
aa) Als letzter Satz wird angefügt:

"Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzel-
nen  Noten  um  0,3  können  zur  diffe-
renzierteren  Bewertung  Zwischenwerte  ge-
bildet werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und
5,3 sind dabei ausgeschlossen."

11. In § 18 wird als Absatz 5 angefügt:
"(5)  Auf  Antrag  und  gegen  Vorlage  der  ent-
sprechenden  Nachweise  und  der  Exmatriku-
lationsbescheinigung wird abweichend von Ab-
satz 4 ein Zeugnis ausgestellt,  das die erbrach-

ten Studien- und Prüfungsleistungen und deren
Noten enthält. Das Zeugnis wird von der oder
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses un-
terzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät für
Pädagogik versehen."

12. § 19 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird "Abs. 6" durch "Abs. 7"
ersetzt.

aa) In Nr. 3 wird im 1. Spiegelstrich nach
dem  Wort  "Erziehungswissenschaft,"
der  Halbsatz   "davon  einer  aus  dem
Problemfeld  Grundlegende  Theorien
von Bildung, Erziehung und Sozialisati-
on" angefügt. 

aaa) Als letzter Satz wird angefügt: 
"Bis zum Ende des Semesters,  in dem
die  schriftliche  Vordiplom-Hausarbeit
erfolgreich absolviert ist, kann nur ein
Leistungsnachweis für das Hauptstudi-
um erworben werden."

b) In Absatz 3 wird "§ 70 Abs. 2 UG" durch "§
71 Abs. 2 HG" ersetzt.

13. In § 21 Abs. 4 wird als letzter Satz angefügt:
"Anträge  auf  Verlängerung  der  Bearbeitungs-
zeit  für  die  Diplomarbeit  müssen  spätestens
zwei  Wochen  vor  Ablauf  der  gesetzten  Be-
arbeitungsfrist gestellt werden."

14. § 22 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 3 bis 6 entfallen.
aa) Als letzter Satz wird angefügt: 

"Mindestens  eine der beiden Gutach-
terinnen  bzw.  Gutachter  muss  zur
Gruppe  der  Professorinnen  und
Professoren gehören." 

b) Als Absatz 3 wird eingefügt:
"(3)  Bei  Divergenz  von einer ganzen  Note
beraten  die  Gutachtenden  über  die  vorzu-
schlagende Note und teilen das Ergebnis ih-
rer Beratung der oder dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses  mit.  Bleibt  die  Di-
vergenz  von  einer  ganzen  Note  bestehen,
entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Bei  Di-
vergenz von zwei oder mehr ganzen Noten
hat die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses  ein  weiteres  Gutachten  hinzu-
zuziehen.  Aufgrund der  vorliegenden  Gut-
achten  entscheidet  der  Prüfungsausschuss
endgültig über die Bewertung der Arbeit."

c) Absatz 3 wird Absatz 4.

15. § 23 erhält folgende Fassung:
"§ 23 Klausurarbeiten

(1) Die Klausurarbeit soll zeigen, dass die Kandi-
datin  oder  der Kandidat in begrenzter  Zeit
und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem
mit  den  geläufigen  Methoden  des  Faches
erkennen und Wege zu einer Lösung finden
kann.

(2) Die Klausurarbeit  sollte aus einem Seminar
erwachsen.  Die  Bearbeitungsdauer  beträgt
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maximal  vier  Stunden.  Es  werden  jeweils
drei Themen zur Wahl gestellt.

(3) Die Klausurarbeit  wird von zwei gemäß § 7
Prüfungsberechtigten  bewertet.  Die  Note
ergibt  sich  aus  dem  arithmetischen  Mittel
der Einzelbewertungen. 

(4) Die Bewertung der Klausurarbeit ist der Kan-
didatin  oder  dem Kandidaten nach spätes-
tens sechs Wochen mitzuteilen."

16. § 31 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
"(1)  Nach  jeder  abgeschlossenen  Teilprüfung
wird der Kandidatin  oder dem Kandidaten auf
Antrag  Einsicht  in  die  schriftlichen  Prüfungs-
arbeiten,  die darauf bezogenen Gutachten der
Prüfenden  und  in  die  Prüfungsprotokolle  ge-
währt."

Artikel II

Diese Ordnung tritt   mit  Wirkung vom 1. Oktober
2003 in Kraft.  Abweichend von Satz 1 tritt § 19 Abs.
1 letzter Satz am 1. April 2004 in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultäts-
konferenz der Fakultät für Pädagogik der Universität
Bielefeld vom 17. November 2002.

Bielefeld, den 15. Dezember 2003

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann
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Praktikumsordnung für den  Diplomstudiengang Er-
ziehungswissenschaft der Fakultät für Pädagogik der
Universität Bielefeld vom 15. Dezember 2003

Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschul-
gesetz – HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S.
190), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Januar
2003 (GV. NRW. S. 36) hat die Fakultät für Pädago-
gik die folgende Ordnung erlassen:

§ 1
Allgemeines

(1) Gemäß § 4 Abs. 1 sowie § 11 Abs. 2 Ziffer 4 der
Diplomprüfungsordnung der Fakultät  für  Pädagogik
der  Universität  Bielefeld  für den Studiengang  Erzie-
hungswissenschaft vom 17. Januar 1997 (GABl. NW. II
Nr. 2/98 S. 51) in der jeweils geltenden Fassung sind
die  Studierenden  verpflichtet,  im  Grund-  und  im
Hauptstudium Praktika abzuleisten.

(2)  Die Praktikumsordnung regelt  in Ergänzung der
Prüfungs-  und  Studienordnung  das  Verfahren  der
Ab-leistung  und  gibt  Richtlinien  für  Organisations-
form  und  Inhalte  der  Praktika  und  deren  wissen-
schaftliche Begleitung.

§ 2
Zielbestimmung und inhaltliche Gestaltung 

der Praktika

(1) Die Praktika dienen
- dem  Kennenlernen  von  Struktur,  Funktion

und  Arbeitsweise  von  Institutionen  und
Organisationen, 

- der Anwendung von Kenntnissen aus dem
Studium in der Praxis, 

- der Entwicklung angemessener Handlungs-
weisen in pädagogisch relevanten Arbeits-
feldern sowie

- der beruflichen Orientierung.

(2)  Die  Praktika  sollen  exemplarisch  in  die  Erfah-
rungs-  und Handlungsfelder  einführen,  die  im Hin-
blick  auf  angestrebte  Berufsqualifikationen  relevant
sind.  Zweck  der  Praktika  ist  die  fundierte  Einblick-
nahme in Aufgaben und Arbeitsweisen in einem päd-
agogisch relevanten Arbeitsfeld.

(3) Im Praktikum des Grundstudiums sollen die Stu-
dierenden in der Regel pädagogische Prozesse beglei-
ten oder eigenständig umsetzen, um Praxisabläufe zu
erfahren  und  die  eigene  Handlungsfähigkeit  zu  er-
proben.

(4) Im Praktikum des Hauptstudiums sollen die Stu-
dierenden eigenständig  Tätigkeiten  ausüben,  die  ei-
nen Bezug zu relevanten pädagogischen Handlungs-
feldern  haben,  in  einem  institutionellen  Rahmen

angesiedelt  und  unter  erziehungswissenschaftlicher
Per-spektive reflektierbar sind.
(5) Praktika in Projektform sollen eine besonders in-
tensive Integration von Theorie  und Praxis  gewähr-
leisten, da neben den praktischen Tätigkeiten im Be-
rufsfeld bzw. mit dem forschungsorientierten Zugang
zu  dem  Handlungsfeld  zugleich  eine  theoretische
Reflexion  und  erziehungswissenschaftliche  Analyse
der Praxis in der Projektgruppe stattfindet. Praxispro-
bleme werden in Kooperation mit Lehrenden der Fa-
kultät und gegebenenfalls Praxisvertreterinnen oder –
vertretern  mit  wissenschaftlichen  Methoden
analysiert, um z.B. Handlungsmöglichkeiten zu entwi-
ckeln und konkret zu erproben. 

§ 3
Organisationsform der Praktika

(1) Praktika umfassen
- den praktischen Einsatz,
- den  Besuch  einer  Begleitveranstaltung  (Berufs-

praktische Studien) und
- das Erstellen eines Praktikumsberichtes .

(2) Das Praktikum im Grundstudium wird in der Regel
in  der  vorlesungsfreien  Zeit  als  Blockpraktikum  im
Umfang  von  acht  Wochen  Vollzeitarbeit  (300
Stunden)  abgeleistet.  Das Integrierte  Praxissemester
im  Hauptstudium  umfasst  eine  praktische  Tätigkeit
von  20  Wochen  Vollzeitarbeit  (750  Stunden).  Die
Praktika  können  bei  geringerer  Wochenarbeitszeit
auch studienbegleitend absolviert werden.

(3) Das Praktikum muss vor Antritt schriftlich bei der
Arbeitsstelle Praktikum Pädagogik  (APP) gemäß § 9
angemeldet werden und zwar entweder  direkt oder
im Rahmen der Berufspraktischen Studien.

(4) Praktika  im Grund- und Hauptstudium sollen  in
der Regel  in  nur jeweils  einer Einrichtung  absolviert
werden. Das Praktikum im Hauptstudium soll in einer
anderen Einrichtung absolviert werden als im Grund-
studium. Über Ausnahmefälle entscheidet die APP.

(5) Praktika können in Projektform absolviert werden.
Projektpraktika  werden von Lehrenden der  Fakultät
in Kooperation mit Praxiseinrichtungen durchgeführt
und angeleitet und erstrecken sich in der Regel über
einen Zeitraum von zwei Semestern. Projektpraktika
integrieren die Berufspraktischen Studien.

(6)  Die  Nachweise  für  den  erfolgreichen  Abschluss
der  Praktika  im  Grund-  und  Hauptstudium  sind
Voraussetzung für die Zulassung zur Diplom-Vorprü-
fung bzw. Diplomprüfung. Der erfolgreiche Abschluss
des Praktikums wird von der APP bescheinigt, wenn
die Studierenden den Nachweis der Praxiseinrichtung
über die geleistete Arbeitszeit und den von der oder
dem jeweiligen Lehrenden der Berufspraktischen Stu-
dien akzeptierten Praktikumsbericht,  bei Projektprak-
tika den von der oder  dem Lehrenden akzeptierten
Projektbericht, vorlegen.
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§ 4 
Rechtsverhältnis

(1) Das Praktikum ist in der Regel ein befristetes Aus-
bildungsverhältnis  zwischen  Studierenden  und  Ein-
richtungen  gemäß  §  5.  Die  Art  der  Beschäftigung
muss den Zielen des Praktikums im Sinne des § 2 und
den  Anforderungen  der  Praktikumseinrichtung  ent-
sprechen. Das Praktikantenverhältnis  soll,  außer  bei
Projektpraktika, durch einen schriftlichen Praktikums-
vertrag begründet werden.

(2) Im Praktikumsvertrag werden die Rechte und Pfli-
chten der Praktikantin bzw. des Praktikanten und der
Einrichtung  festgelegt.  Hausordnung  und  Verhal-
tensvorschriften  der  Einrichtung  gelten  für  die
Praktikantinnen und Praktikanten uneingeschränkt.

(3) Mit einem Praktikum ist kein Anspruch auf eine
Vergütung verbunden. 

§ 5
Eignung der Praktikumseinrichtung

(1)  Die  Entscheidung  über  die  Anerkennung  eines
Praktikumsplatzes liegt bei der APP. Bei Konflikten ist
von den Studierenden ein schriftlicher Antrag an die
APP zu richten, über den gegebenenfalls gemeinsam
mit  der  oder  dem  betreuenden Lehrenden  der  Be-
gleitveranstaltung entschieden  wird. Gegen die Ent-
scheidung  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Be-
kanntgabe  beim  Diplom-Prüfungsausschuss  Wider-
spruch  eingelegt  werden.  Der  Diplom-Prüfungsaus-
schuss erlässt den Widerspruchsbescheid.

(2) In der Praktikumseinrichtung soll eine Ansprech-
partnerin oder ein Ansprechpartner für die Praktikan-
tin oder den Praktikanten vorhanden sein.

§ 6
Anrechenbarkeit von Praktika oder berufspraktischer

Tätigkeit

(1) An anderen Hochschulen im Rahmen des Studi-
ums  der  Erziehungswissenschaft  erworbene  Prak-
tikumsnachweise werden von der APP als Studienleis-
tungen anerkannt,  sofern  nachgewiesen  wird,  dass
sie  von  den  Anforderungen  und  vom  Umfang  her
dieser Ordnung entsprechen.

(2) Studienbegleitend  ausgeübte berufliche Tätigkei-
ten in pädagogischen Handlungsfeldern können auf
die Praktikumszeiten angerechnet werden. Die Anre-
chenbarkeit  wird durch die APP geprüft  und bestä-
tigt. Die Anerkennung  als Praktikum setzt  u. a. die
Teilnahme  an  einer  Lehrveranstaltung  „Berufsprak-
tische  Studien“  und die  Erstellung  einer  dem Prak-
tikumsbericht entsprechenden Hausarbeit gemäß der
jeweils geltenden Studienordnung voraus.

(3)  In  besonders  begründeten  Ausnahmefällen
können Studierende 

- vom Ableisten eines Praktikums,  

- vom Besuch  der  Berufspraktischen  Studien
und

- vom Erstellen eines Praktikumsberichtes 
befreit  werden,  wenn  sie  im  Rahmen  einer  vorhe-
rigen pädagogischen Ausbildung oder Berufstätigkeit
eine  den  jeweiligen  Anforderungen bzw.  dem Um-
fang entsprechende Tätigkeit bzw. Leistung erbracht
haben. Die Entscheidung liegt bei der APP.

§ 7
Praktikumsbetreuung

(1) Die Betreuung der Studierenden während der Vorbe-
reitung, Ableistung und Auswertung ihres Prak-tikums
sowie der Erstellung des Praktikumsberichts wird von
der  oder  dem Lehrenden  der  zugehörigen  Begleit-
veranstaltung  „Berufspraktische  Studien“  über-
nommen.

(2) Gemäß der Studienordnung der Fakultät für Päd-
agogik  der  Universität  Bielefeld  in  der  jeweils
geltenden Fassung werden im Grund- und im Haupt-
studium  in  jedem  Semester  begleitende  Lehrveran-
staltungen im Umfang von insgesamt 2 SWS zu den
Praktika angeboten. Sie können über zwei Semester
konzipiert  werden.  Berufspraktische  Studien  dienen
der Vorbereitung und Begleitung der Praktika sowie
der erziehungswissenschaftlichen Reflexion des Theo-
rie-Praxis-Verhältnisses.  Die Seminare sollen vor Be-
ginn der Praktika oder aber praktikumsbegleitend be-
sucht werden. Berufspraktische Studien im Hauptstu-
dium sollen  den  Berufsfeldern  der  jeweiligen  Studi-
enrichtungen bzw. Wahlpflichtfächer entsprechen.

§ 8
Abschluss des Praktikums, Praktikumsbericht

(1)  Die  Praktika  im  Grund-  und  im  Hauptstudium
werden  jeweils  mit  einem  Praktikumsbericht  bzw.
Projektbericht abgeschlossen. Dem Praktikumsbericht
wird  eine  Bescheinigung  der  Praktikumseinrichtung
über das abgeleistete Praktikum beigefügt. 

(2) Der Praktikums- bzw. Projektbericht ist ein eigen-
ständig  verfasster  Bericht,  der  eine  theoriegeleitete
Reflexion  der  Erfahrungen  im  Praxisfeld  bzw.  im
Rahmen  des  Projektes  darstellt.  Der  Bericht  muss
wissenschaftlichen Standards genügen.

(3) Der erfolgreiche Abschluss der Praktika einschließ-
lich  der  Begleitveranstaltungen  im  Grund-  und  im
Hauptstudium wird jeweils von der oder dem betreu-
enden Lehrenden und der oder dem Praktikumsbe-
auftragten bescheinigt (Formblatt).

§ 9
Die Arbeitsstelle Praktikum Pädagogik und die oder

der Praktikumsbeauftragte

(1) Die APP ist eine Einrichtung der Fakultät für Päd-
agogik. Sie untersteht der Dekanin oder dem Dekan
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oder,  wenn  vorhanden,  der  Studiendekanin  bzw.
dem  Studiendekan  und  wird  geleitet  von  der  oder
dem Praktikumsbeauftragten. Die APP ist die zentrale
Ko-ordinationsstelle für Studierende  zur Vermittlung
von Praktika. 

(2) Gemäß § 12 Abs. 4 der Studienordnung  hat sie
die Aufgabe, durch Vereinbarungen mit der Praxis für
die Sicherstellung einer ausreichenden Zahl an Prak-
tikumsplätzen zu sorgen, in Zusammenarbeit aller Be-
teiligten  neue  Tätigkeitsfelder  zu  erschließen  und
neue  Organisationsformen  für  die  wissenschaftli-
che Begleitung der Praxiskontakte zu erproben.

(3) Die oder der Praktikumsbeauftragte wird bestellt
von der Dekanin oder dem Dekan. Sie oder er fällt
die  relevanten  praktikumsbezogenen  Entschei-
dungen.

(4)  Die  APP  dokumentiert  die  Entscheidungen  der
oder des Praktikumsbeauftragten.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe
im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld - Amt-
liche Bekanntmachungen - in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultäts-
konferenz der Fakultät für Pädagogik der Universität
Bielefeld vom 7. Mai 2003.

Bielefeld, den 15. Dezember 2003

Der Rektor 
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann
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Praktikumsordnung  für  den  Studiengang  mit  dem
Abschluss Bachelor of Science in Health Communi-
cation  (BHC)  der  Fakultät  für  Gesundheitswissen-
schaften der Universität Bielefeld vom 15. Dezember
2003

Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschul-
gesetz – HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW S. 190),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Januar 2003
(GV. NRW S. 36) hat die Fakultät  für Gesundheits-
wissenschaften die folgende Ordnung erlassen:

Inhaltsübersicht:

§ 1 Inhalte und Ziele des Praktikums
§ 2 Geltungsbereich und Rechtsverhältnis
§ 3 Inhalt der Praktikumstätigkeiten
§ 4 Dauer und Zeitpunkt des Praktikums
§ 5 Praktikumsbetreuung
§ 6 Praktikumsbescheinigung
§ 7 Inkrafttreten

§ 1
Inhalte und Ziele des Praktikums

Der  Studiengang  mit  dem  Abschluss  Bachelor  of
Science in Health Communication (BHC) stellt  einen
ersten beruflichen Abschluss dar, der sowohl für eine
weiterführende akademische Ausbildung, die die em-
pirische Forschungstätigkeit in besonderem Maße be-
rücksichtigt,  wie  für  eine  berufspraktische  Tätigkeit
qualifizieren soll. Vor diesem Hintergrund nimmt die
praktische Ausbildung einen  hohen  Stellenwert  ein.
Mit  dem  Praktikum  sollen  die  Studierenden  die
Möglichkeit  erhalten,  das  gesundheitswissenschaftli-
che Studium durch berufspraktische Erfahrungen zu
ergänzen und zu vertiefen. Hierdurch soll der spätere
Übergang  in  den  Beruf  vorbereitet  und  erleichtert
werden.  Mit  dem  Praktikum  sollen  insgesamt
folgende Ziele erreicht werden:
- Die Studierenden  sollen  einen realistischen Ein-

blick in berufliche Tätigkeitsfelder gewinnen.
- Den  Studierenden  soll  die  berufliche

Orientierung ermöglicht und erleichtert werden.
- Die Studierenden  sollen die im Studium erwor-

benen Qualifikationen und Kenntnisse im Praxis-
feld anwenden.

- Die  Studierenden  sollen  zusätzliche  berufs-
orientierte  Qualifikationen  und  Kenntnisse
erwerben  und  dadurch  ihr  universitär  erwor-
benes Wissen ergänzen.

- Die  Studierenden  sollen  eigenständige  Projekt-
arbeit und Teamarbeit erproben.

§ 2
Geltungsbereich und Rechtsverhältnis

(1) Die Ordnung gilt für alle Studierenden des Bache-
lor-Studiengangs. Sie regelt Inhalte, Dauer und Zeit-
punkt, Praktikumsnachweis  und -betreuung des ge-

mäß § 13 Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Ba-
chelorstudiengang  in  der  jeweils  geltenden  Fassung
vorgeschriebenen Praktikums.

(2) Das Praktikum ist in der Regel ein befristetes Aus-
bildungsverhältnis  zwischen  einer  oder  einem  Stu-
dierenden  und  einer  Einrichtung  gemäß §  3  dieser
Ordnung. Die Art der Beschäftigung muss dem Ziel
des Praktikums (§ 1) und den Anforderungen an die
Praktikumseinrichtung  entsprechen.  Das  Praktikum
soll  durch  einen  schriftlichen  Praktikumsvertrag  be-
gründet werden.

(3)  Im  Praktikumsvertrag  werden  die  Rechte  und
Pflichten der Praktikantin  oder des Praktikanten und
der Einrichtung festgelegt. Die Betriebsordnung bzw.
die  Ordnung  der  jeweiligen  Einrichtung  gilt  für  die
Praktikantin oder den Praktikanten uneingeschränkt.

§ 3
Inhalt der Praktikumstätigkeiten

(1) In der Regel  werden die Inhalte  des Praktikums
zwischen  der  Praktikumsbetreuung  (siehe  § 5)  und
der Praktikantin bzw. dem Praktikanten festgelegt. In
Anbetracht der Bandbreite möglicher beruflicher Tä-
tigkeitsfelder wird auf generelle Vorgaben verzichtet.
Für  Gesundheitskommunikatorinnen  und  Gesund-
heitskommunikatoren  ergeben  sich  Praktikums-
möglichkeiten insbesondere in folgenden beruflichen
Tätigkeitsfeldern:
- Aus- und Fortbildungseinrichtungen,
- Beratungsstellen, (Health-) Consulting-Firmen und

-Agenturen,
- Gesundheitspolitische Einrichtungen, Administra-

tionen  auf  kommunaler,  Länder-  und  Bundes-
ebene,

- Forschungseinrichtungen  in  öffentlicher  und
privater Trägerschaft,

- Grafik- und Designfirmen, 
- Internetagenturen,
- Krankenhäuser, Praxen, Praxisverbünde und an-

dere kurative Einrichtungen,
- Krankenkassen und andere Versicherungsträger,
- Patientenberatungsstellen  in  öffentlicher  und

privater Trägerschaft,
- Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen bzw. –

dienste,
- Rundfunk, Fernsehen, Film, schreibende Presse.

(2) Praktika in anderen Bereichen sind möglich. Unter
Umständen können auch Erwerbsarbeit  oder ehren-
amtliche  Tätigkeiten,  soweit  sie  der  Praktikumsord-
nung entsprechen, als Praktikum anerkannt  werden.
Die Sinnhaftigkeit  des Praktikums gemäß § 1 dieser
Praktikumsordnung muss im Einzelfall  der oder dem
Praktikumsbeauftragten  der  Fakultät  vor  Antritt  des
Praktikums nachgewiesen werden.

§ 4
Dauer und Zeitpunkt des Praktikums
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(1)  Das  Praktikum,  das  aus  zwei  von  einander  un-
abhängigen Teilen besteht, ist im Regelfall  während
der vorlesungsfreien Zeit nach dem 4. und nach dem
5. Semester zu absolvieren. Ausnahmen, insbesonde-
re für Studienanfängerinnen  und Studienanfänger  in
einem  höheren  Fachsemester,  können  durch  die
Praktikumsbeauftragte  bzw.  den  Praktikums-beauf-
tragten zugelassen werden.

(2) Jeder Teil des Praktikums muss in seinem Umfang
einer  Dauer  von acht Wochen Vollzeittätigkeit  ent-
sprechen. In Ausnahmefällen, über die der oder die
Praktikumsbeauftragte zu entscheiden hat, kann das
Praktikum  auf  eine  entsprechende  Teilzeittätigkeit
und/oder auf Einzelabschnitte von je mindestens vier
Wochen verteilt werden. 

(3)  Eine  nachweisbar  abgeschlossene  Berufsausbil-
dung  in  einem studienrelevanten  Bereich  und  eine
mindestens zwei mal  acht Wochen umfassende  Be-
rufspraxis  kann  als  Äquivalent  für  das  Berufsprak-
tikum anerkannt  werden, wenn ein Tätigkeitsbericht
und eine Bescheinigung, die der in § 6 dieser Ord-
nung  beschriebenen  Praktikumsbescheinigung  ent-
spricht,  vorgelegt  werden.  In  Konfliktfällen  ent-
scheidet  der  Ausschuss  für  Lehre  und  studentische
Angelegenheiten der Fakultät für Gesundheitswissen-
schaften.

(4)  Das  Praktikum  muss  spätestens  bis  zur  Anmel-
dung  für  die  Abschlussprüfung  anerkannt  worden
sein.

§ 5
Praktikumsbetreuung

(1) Für die Gestaltung des Praktikums soll auf die in-
dividuelle  Betreuung  durch Lehrende  zurück gegrif-
fen werden.

(2) Die Vorbereitung des Praktikums beginnt in einer
Veranstaltung am Ende des 3. Semesters, in der Ziel,
Stellenwert  und  Ablauf  der  praktischen  Ausbildung
erläutert  und  mögliche  berufliche  Tätigkeitsfelder
vorgestellt werden.

(3) Die Praktikumsbetreuung findet durch eine Men-
torin oder einen Mentor statt, die oder der aus dem
Kreis der Lehrenden der Fakultät auszusuchen ist. Zur
Betreuung durch die Mentorin oder den Mentor ge-
hören insbesondere  die  Besprechung der  Aufgaben,
die  in  der  Praktikumseinrichtung nach  Abstimmung
mit  dieser  abzuwickeln  sind,  die  Klärung
anwendungswissenschaftlicher  Fragestellungen,  die
sich  in  Verbindung  mit  der  Praktikumstätigkeit
ergeben und die Durchführung eines abschließenden
Gesprächs,  welches  der  Evaluation  des  Praktikums
dienen soll.

(4)  Das Ersuchen  um fachlich  angemessene  Betreu-
ung  soll  von  den  Studierenden  ausgehen  und
möglichst frühzeitig, d. h. in der Regel noch vor dem
Ab-schluss  eines  Praktikumsvertrages,  erfolgen.
Dabei  sollte  Sorge  für  eine  möglichst  gleichmäßige

Verteilung der Betreuungsleistungen unter den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Fakultät getragen
werden.  Das  Betreuungsverhältnis,  das  mindestens
zwei Kontakte pro Praktikumseinheit umfassen sollte,
beginnt, wenn sich Mentorinnen bzw. Mentoren und
Studierende auf Art und Umfang der Betreuung ver-
ständigt haben. 

(5) Die oder der Praktikumsbeauftragte  hat die Auf-
gabe,  Praktikumsplätze  anzuwerben,  diese den Stu-
dierenden  des  Bachelor-Studiengangs  in  Form einer
elektronischen  Praktikumsbörse  zur  Verfügung  zu
stellen, das in § 5 Abs. 2 beschriebene Einführungs-
angebot zu koordinieren, bei Konflikten zwischen den
Praktikumseinrichtungen und Studierenden oder zwi-
schen Studierenden und Mentorinnen oder Mentoren
der Fakultät zu vermitteln sowie die Kommission für
Lehre und studentische Angelegenheiten der Fakultät
nach Bedarf  über den Stand der Praktikumsaktivitä-
ten zu unterrichten. 

§ 6
Praktikumsbescheinigung

Dem  Prüfungsamt  ist  zum  Nachweis  beider  Prak-
tikumsteile  eine  Bescheinigung der  beschäftigenden
Einrichtungen vorzulegen,  in  welcher  der  Zeitpunkt
des Praktikums, die Dauer und die Art der ausgeüb-
ten Tätigkeiten aufgeführt werden. 

§ 7
Inkrafttreten

Die Praktikumsordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntgabe  im  Verkündungsblatt  der  Universität
Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultäts-
konferenz  der  Fakultät  für  Gesundheitswissen-
schaften der Universität Bielefeld vom 24. Juli 2003.

Bielefeld, den 15. Dezember 2003

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann
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Zweite Ordnung zur  Änderung der  Promotionsord-
nung der Fakultät für Linguistik und Literaturwissen-
schaft  der Universität  Bielefeld  vom 15.  Dezember
2003

- 2141.2 -

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 97 Abs. 4 des
Gesetzes  über  die  Hochschulen  des  Landes  Nord-
rhein-Westfalen  (Hochschulgesetz  -  HG)  vom  14.
März  2000  (GV.  NRW.  S.  190),  zuletzt  geändert
durch  Gesetz  vom  28.  Januar  2003  (GV.  NRW.  S.
36),  hat  die  Fakultät  für  Linguistik  und  Literatur-
wissenschaft  der Universität  Bielefeld  folgende  Ord-
nung erlassen:

Artikel I

Die  Promotionsordnung  der  Fakultät  für  Linguistik
und Literaturwissenschaft  vom 7. August 1998 (ABl.
NRW. II S. 936), geändert  durch Ordnung vom 15.
März  2002  (Verkündungsblatt  der  Universität
Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 31 Nr.
5 
S. 69), wird wie folgt geändert:

1.  Nach § 14 wird folgender § 15 eingefügt:

„§ 15
Promotionsverfahren im Zusammenwirken 
mit einer ausländischen Partneruniversität 

oder Partnerfakultät 

(1)  Die  Fakultät  für  Linguistik  und  Literaturwissen-
schaft  verleiht  den  Grad  einer  Doktorin  oder  eines
Doktors  der  Philosophie  (Dr.  phil.)  auch  im  Zu-
sammenwirken mit einer Partneruniversität  oder -fa-
kultät.  Sie  wirkt  auch  an der  Verleihung eines ent-
sprechenden  akademischen  Grades  der  Partneruni-
versität oder -fakultät mit. 

(2) Die Durchführung des Promotionsverfahrens  ge-
mäß Absatz 1 setzt ein schriftliches  Abkommen mit
einer  Partnerinstitution  voraus,  in  dem beide Seiten
sich  verpflichten,  eine  gemeinsame  Promotion  zu
ermöglichen und Einzelheiten des Zusammenwirkens
zu regeln. 

(3) Für das Promotionsverfahren nach Absatz 1 Satz 1
gelten  die  Regelungen  der  §§  1  bis  13  soweit  im
Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. Für die
Mitwirkung  nach  Absatz  1  Satz  2  gelten  die  im
Abkommen nach Absatz 2 enthaltenen Regeln. 

(4)  §  4  gilt  mit  der  Maßgabe, dass  die Bewerberin
oder der Bewerber einen Abschluss nachweisen muss,
der zur Promotion an beiden Partnerinstitutionen be-
rechtigt.

(5) § 5 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass dem Antrag
zusätzlich beizufügen sind:

a) eine Erklärung der Partnerinstitution darüber, dass
die  Zulassung  zum  Promotionsverfahren  befür-
wortet wird,

b) eine Erklärung eines Mitglieds der Partnerinstituti-
on  darüber,  dass  sie  oder  er  bereit  ist,  die
Dissertation zu begutachten, 

c) der Nachweis über das Studium an der Partner-
institution gemäß Absatz 8. 

(6) Die Dissertation ist in deutscher oder in einer im
Partnerschaftsabkommen  genannten  Sprache  abzu-
fassen.  Es  ist  eine  Zusammenfassung  in  der  jeweils
anderen Sprache anzufügen. 

(7) Betreuerin oder Betreuer der Dissertation sind je-
weils ein  prüfungsberechtigtes  Mitglied der  Fakultät
für Linguistik und Literaturwissenschaft und der Part-
nerinstitution.  Die Erklärungen  nach Absatz 5 Nr.  1
und 2 sollen mit der Anmeldung des Dissertationsvor-
habens dem Promotionsausschuss vorgelegt werden. 

(8)  Während  der  Bearbeitung  muss  die  Bewerberin
oder  der  Bewerber  mindestens  ein  Semester  als
ordentliche Studentin oder ordentlicher Student bzw.
als Promovendin  oder Promovend an der Partnerin-
stitution  eingeschrieben  sein.  Von  dieser  Voraus-
setzung kann befreit  werden, wer an der Partnerin-
stitution  bereits  ein  Studium  von  entsprechender
Dauer absolviert hat. 

(9) Die Dissertation wird von jeweils einem prüfungs-
berechtigten  Mitglied  der  Fakultät  und  einer  oder
einem  von  der  Partnerinstitution  bestimmte  Refe-
rentin oder bestimmten Referenten begutachtet. Der
Promotionsausschuss  bestimmt  als  Gutachterin  oder
Gutachter der Dissertation in der Regel die Betreue-
rinnen oder Betreuer. Für die Sprache der Gutachten
gilt Absatz 6 Satz 1 entsprechend. 

(10)  Der  Prüfungsausschuss  besteht  nach  Maßgabe
des  Partnerschaftsabkommens  in der  Regel  aus vier
Prüferinnen  oder  Prüfern.  Zwei  sollen  Prüfungsbe-
rechtigte  der  Fakultät  für  Linguistik  und  Literatur-
wissenschaft der Universität Bielefeld und zwei sollen
Prüfungsberechtigte  der  Partnerinstitution  sein.  Jede
Fakultät  muss  zumindest  mit  einer  Prüferin  oder
einem Prüfer vertreten sein. 

(11)  Für  die  Sprache  der  Disputation  gilt  Absatz  6
Satz 1 entsprechend.  Im Falle der  Mitwirkung  nach
Absatz  1  Satz  2  richten  sich  Form  und  Dauer  der
mündlichen  Prüfung  nach  den  im  Partnerschafts-
abkommen enthaltenen Regeln.

(12) Für den Abschluss des Promotionsverfahrens gilt
§ 11 Abs.  2 mit der  Maßgabe,  dass eine zweispra-
chige Urkunde verliehen wird. Die Dekanin oder der
Dekan  der  Fakultät  unterzeichnet  und  siegelt  den
deutschen Teil. Die Partnerinstitution fertigt ihren Teil
der  Promotionsurkunde  entsprechend  den  bei  ihr
geltenden  Regularien  aus.  In der  Urkunde wird auf
das  grenzüberschreitende  Promotionsverfahren  hin-
gewiesen. In einem Begleitschreiben wird die Kandi-
datin oder der Kandidat darauf hingewiesen, dass der
Titel nur entweder in der deutschen Fassung oder in
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der Fassung des Landes, in dem sich der Sitz der Part-
nerinstitution befindet, verwendet werden darf.“

2. Aus den §§ 15 und 16 (alt) werden die §§ 16
und 17 (neu).

Artikel II

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe
im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amt-
liche Bekanntmachungen – in Kraft. 

Ausgefertigt  aufgrund der Beschlüsse  der  Fakultäts-
konferenz  der  Fakultät  für  Linguistik und  Literatur-
wissenschaft  der  Universität  Bielefeld  vom 29.  Ok-
tober und 19. November 2003.

Bielefeld, den 15. Dezember 2003

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann
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Promotionsordnung  der  Fakultät  für  Chemie  der
Universität Bielefeld vom 15. Dezember 2003

                                  Az.: - 2121.2 -

Auf Grund des § 2 Abs. 4 und des § 97 Abs. 4 des
Gesetzes  über  die  Hochschulen  des  Landes  Nord-
rhein-Westfalen  (Hochschulgesetz  -  HG)  vom  14.
März  2000  (GV.  NRW.  S.  190),  zuletzt  geändert
durch  Gesetz  vom  28.  Januar  2003  (GV.  NRW.  S.
36),  hat  die  Fakultät  für  Chemie  der  Universität
Bielefeld die folgende Promotionsordnung erlassen:

Inhaltsübersicht:

§  1 Doktorgrad und Ziel der Promotion
§  2 Promotionsstudiengang
§  3 Promotionsausschuss
§  4 Anmeldung und Betreuung des Dissertations-

vorhabens
§  5 Zulassung zum Promotionsverfahren
§  6 Dauer der Promotion
§  7 Dissertation
§  8 Eröffnung des Promotionsverfahrens
§  9 Prüfungsausschuss
§  10 Disputation
§  11 Beurteilung der Disputation
§  12   Gesamtbenotung
§  13 Widerspruch
§  14 Vollzug der Promotion
§  15 Entzug, Aberkennung
§  16 Ehrenpromotion
§  17 Promotionsverfahren in Zusammenwirken mit

einer  ausländischen  Partneruniversität  oder
-fakultät

§  18 Inkrafttreten, Veröffentlichung

§ 1
Doktorgrad und Ziel der Promotion

(1) Die Fakultät für Chemie der Universität Bielefeld
verleiht  den Grad einer Doktorin oder eines Doktors
der  Naturwissenschaften  (Dr.  rer.  nat.)  nach  Maß-
gabe dieser Promotionsordnung.

(2) Durch die Promotion soll eine über das allgemeine
Studienziel des § 81 HG hinausgehende Befähigung
zum  selbständigen  wissenschaftlichen  Arbeiten  im
Fach Chemie  nachgewiesen  werden.  Die  Promotion
besteht aus einer wissenschaftlich beachtlichen Arbeit
(Dissertation) und einer mündlichen Prüfung (Dispu-
tation).

§ 2
Promotionsstudiengang

(1) Die Fakultät  für Chemie bietet für alle Kandida-
tinnen  und  Kandidaten  am  Promotionsverfahren

einen Promotionsstudiengang an. Der Promotionsstu-
diengang soll Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln,
um wissenschaftliche Probleme aus den Arbeitsberei-
chen der Chemie und Biochemie selbständig und mit
abgesicherten Methoden zu bearbeiten und darüber
hinaus auf eine  qualifizierte  wissenschaftliche  Tätig-
keit vorbereiten.

(2)  Die  Teilnahme  am  Promotionsstudiengang  und
der Nachweis der Teilnahme an den entsprechenden
Lehrveranstaltungen sind in der Regel Voraussetzung
für  die  Eröffnung  des  Promotionsverfahrens  gemäß
§ 8. Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten
kann von der Teilnahme am Promotionsstudiengang
befreit werden. Dies ist insbesondere der Fall,  wenn
berufliche Gründe nachweislich eine Teilnahme nicht
ermöglichen,  wesentliche  Teile  der  Dissertation  be-
reits  in  anderen  Zusammenhängen  angefertigt
worden sind, bei Auslandsaufenthalten oder bei Vor-
liegen  sozialer  Härtefälle.  Der  Antrag  ist  zu  be-
gründen.  Über  den  Antrag  entscheidet  der  Promo-
tionsausschuss.  Das  Nähere  regelt  die  Studienord-
nung für den internationalen Promotionsstudiengang
Chemie und Biochemie der Universität Bielefeld.

(3)  Im  Promotionsstudiengang  sind  30  Leistungs-
punkte zu erwerben.

§ 3
Promotionsausschuss

(1) Der Promotionsausschuss wird von der Fakultäts-
konferenz eingesetzt.  Er setzt sich aus vier Professo-
rinnen  oder  Professoren,  einer  wissenschaftlichen
Mitarbeiterin oder einem wissenschaftlichen Mitarbei-
ter, zwei Studierenden und einer weiteren Mitarbeite-
rin oder einem weiteren Mitarbeiter zusammen. Stu-
dentische  Vertreterinnen  und Vertreter  und  weitere
Mitarbeiterinnen  oder  Mitarbeiter  sind  in  Prüfungs-
angelegenheiten  nicht stimmberechtigt. Die Amtszeit
der nichtstudentischen Mitglieder beträgt zwei Jahre,
die der studentischen Mitglieder ein Jahr. Die Mitglie-
der des Promotionsausschusses  werden von der Fa-
kultätskonferenz  gewählt.  Vorsitzende  bzw.  Vor-
sitzender  und  Stellvertreterin  bzw.  Stellvertreter
müssen  Professorinnen  bzw.  Professoren  sein.  Der
Promotionsausschuss tritt während der Vorlesungszeit
regelmäßig  zusammen.  Er  ist  beschlussfähig,  wenn
mindestens  vier  Mitglieder  anwesend  sind,  davon
mindestens zwei aus der Gruppe der Professorinnen
oder  Professoren  und  mindestens  ein  Mitglied  aus
einer  anderen  Statusgruppe.  Bei  Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.
1.
2. (2)  Zu  den  Aufgaben  des  Promotionsaus-

schusses gehören:
1. die Entscheidung über die Zulassung der Kandi-

datinnen  und  Kandidaten  zur  Promotion  bzw.
zum Promotionsstudiengang  und die  Eröffnung
des Verfahrens (§§ 5,8); 

2. die  Leitung  des  Promotionsverfahrens  nach
Annahme der Dissertation (§ 8); 
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3. die Bestellung der Gutachterinnen und Gutachter
und der  Mitglieder  des Prüfungsausschusses  (§
9). 

3.
4. (3)  Die  Bewertung  der  Promotionsleistungen

soll  spätestens sechs Monate nach Vorlage der
Dissertation abgeschlossen sein. 

§ 4
Anmeldung und Betreuung des 

Dissertationsvorhabens

(1)  Die  Kandidatin  oder  der  Kandidat  führt  die
Dissertation in der  Regel  unter der  Betreuung einer
Hochschullehrerin  oder  eines  Hochschullehrers  der
Fakultät  durch.  Über  Ausnahmen  entscheidet  der
Promotionsausschuss. Die Hochschullehrerin oder der
Hochschullehrer  betreut  das  Promotionsvorhaben
über den gesamten Zeitraum der Promotion. Für den
Fall, dass eine Arbeit durch die zuständige Betreuerin
oder den zuständigen Betreuer aufgrund von Krank-
heit,  Weggang  o.ä.  nicht  zu  Ende  betreut  werden
kann,  gewährleistet der Promotionsausschuss  in Ab-
stimmung mit der Kandidatin oder dem Kandidaten
die  Weiterbetreuung  der  Arbeit  durch  eine  andere
Hochschullehrerin oder einen anderen Hochschulleh-
rer der Fakultät für Chemie.

(2) Die Kandidatin oder der Kandidat gibt dem Pro-
motionsausschuss binnen eines Monats von dem Be-
ginn  der  Arbeit  an  einer  Dissertation  Kenntnis.  Be-
gründete  Ausnahmen  von der  Meldepflicht  können
durch den Promotionsausschuss genehmigt werden. 

(3) Eine Betreuerin oder ein Betreuer, die oder der aus
der Universität ausscheidet, jedoch Hochschullehrerin
oder  Hochschullehrer  bleibt,  kann bis  zu  drei  Jahre
die Betreuung fortführen und auch als erste Gutach-
terin  oder  als  erster  Gutachter bestellt  werden.  Die
Dekanin oder der Dekan kann bei Vorliegen wichtiger
Gründe diese Frist verlängern.

(4) Bei interdisziplinären Dissertationen, deren Thema
auch aus dem Bereich einer anderen Fakultät der Uni-
versität  Bielefeld  stammt,  kann  die  zweite  Fakultät
vom  Promotionsausschuss  der  Fakultät  für  Chemie
zur  Mitwirkung  bei  der  Promotion  aufgefordert
werden.  Näheres  regelt  § 9 Abs.3.  Die Fakultät  für
Chemie  ist  zuständig  für  die  Promotion  und  erteilt
den  vorgesehenen  Grad  nach  §  1,  wenn  die  Zu-
lassungsvoraussetzungen nach § 5 erfüllt sind. 

§ 5
Zulassung zum Promotionsverfahren

(1) Zum Promotionsverfahren wird zugelassen, wer 
a) einen  Diplomabschluss  nach  einem  Universitäts-

studium  in  Chemie  oder  Biochemie  mit  einer
Regelstudienzeit  von  wenigstens  8  Semestern
oder

b) das Erste Staatsexamen für Sekundarstufe II in Che-
mie  nach  einem  Universitätsstudium  mit  einer
Regelstudienzeit von wenigstens 8 Semestern oder

c) den  Abschluss  eines  Masterstudiums  in  Chemie
oder Biochemie im Sinne des § 85 Abs. 3 Satz 2
HG oder

d) den Abschluss eines Ergänzungsstudienganges im
Sinne des § 88 Abs. 2 HG

vorweist. 

(2)  Zum  Promotionsverfahren  wird  unter  Auflagen
zugelassen, wer 
a) einen mindestens mit der Gesamtnote „gut“ be-

werteten  Abschluss  nach einem Hochschulstudi-
um aus dem Bereich der Chemie oder Biochemie
mit  einer Regelstudienzeit  von wenigstens 6 Se-
mestern
oder

b) einen  Abschluss  nach  einem  sonstigen  natur-
wissenschaftlichen  oder  mathematischen  Uni-
versitätsstudium mit  einer Regelstudienzeit  von
wenigstens 8 Semestern 

nachweist.
Die Auflagen bestehen in der Regel aus zweisemest-
rigen,  auf  die  Promotion  vorbereitenden  Studien  in
den Promotionsfächern. 

(3) Im Rahmen der auf die Promotion vorbereitenden
Studien sind in der Regel Studien- und Prüfungsleis-
tungen in  mindestens  zwei  und  höchstens  vier  der
folgenden Fächer nachzuweisen:  Anorganische Che-
mie,  Biochemie,  Didaktik  der  Chemie,  Organische
Chemie, Physikalische Chemie, Theoretische Chemie.
Art  und  Umfang werden vom  Promotionsausschuss
im Einvernehmen  mit  der  Betreuerin  oder  dem Be-
treuer und der Kandidatin oder dem Kandidaten un-
ter  Berücksichtigung des  in  der  Dissertation vertre-
tenen Promotionsfaches festgelegt. 

(4) Gleichwertige  im Ausland erworbene  Abschlüsse
berechtigen  ebenfalls  zur Promotion.  Über  den An-
trag  auf  Anerkennung  gleichwertiger  ausländischer
Studienabschlüsse  entscheidet  der  Promotionsaus-
schuss spätestens sechs Monate nach Antragstellung.
Für die  Entscheidung  über die  Gleichwertigkeit  aus-
ländischer Studienabschlüsse sind die von der Kultus-
ministerkonferenz  und  der  Hochschulrektorenkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen oder ent-
sprechende  gesetzliche  Regelungen  zu  berück-
sichtigen. Im Übrigen soll bei Zweifeln an der Gleich-
wertigkeit  die  Zentralstelle  für  Ausländisches  Bil-
dungswesen gehört  werden.  Ist die Gleichwertigkeit
nicht gegeben, kommt eine Zulassung gem. Absatz 2
und 3 in Betracht.

§ 6
Dauer der Promotion

Die Dauer der Promotion beträgt in der Regel nicht
mehr als drei  Jahre. Überschreitungen dieser Frist in
begründeten  Fällen  werden  dem  Promotionsaus-
schuss  durch  die  Betreuerin  oder  den  Betreuer  zur
Kenntnis gebracht und schriftlich erläutert.

§ 7
Dissertation
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(1) Die Dissertation ist eine in angemessener Darstel-
lung abgefasste, wissenschaftlich beachtliche schriftli-
che Arbeit. Sie muss neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse hervorbringen und ferner aus einem Teilgebiet
der Chemie stammen, das in der Fakultät durch eine
Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer vertre-
ten ist. Die Dissertation muss von der Kandidatin oder
dem  Kandidaten  selbständig  verfasst  sein.  Die
wesentlichen Ergebnisse der Arbeit sind in englischer
Sprache  zusammenzufassen.  Diese  Zusammen-
fassung im Umfang von nicht  mehr  als  fünf  Seiten
gilt  als Bestandteil  der  Dissertation.  Die Dissertation
kann mit  Billigung des Promotionsausschusses auch in
anderen Sprachen als deutsch abgefasst sein. Ein ent-
sprechender Antrag ist mit dem Antrag auf Zulassung
gem. § 5 zu stellen. 

(2) Beiträge zu einer Gruppenarbeit können dann als
Dissertation akzeptiert werden, wenn die umfassende
Thematik  sich  der  Bearbeitung  durch  eine  Einzelne
oder  einen  Einzelnen  entzieht  und die  individuellen
Leistungen deutlich  abgrenzbar  und bewertbar  sind
und den Anforderungen an eine Einzelarbeit entspre-
chen. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen die
individuelle  Urheberschaft  für  bestimmte  Teile  oder
Abschnitte  der  Arbeit  erklären.  Sie  fügen  einen  ge-
meinsamen Bericht über den Verlauf der Zusammen-
arbeit bei. 

(3) Auf Antrag kann eine Dissertation in kumulativer
Form mit dem wissenschaftlichen Rang einer Einzel-
arbeit  eingereicht  werden.  Als  schriftliche  Promo-
tionsleistung  werden  in  diesem Fall  durch referierte
wissenschaftliche Journale zur Veröffentlichung ange-
nommene wissenschaftliche Abhandlungen einer ko-
härenten  Thematik  vorgelegt.  Die  Publikationen
müssen aus dem Zeitraum nach der Anmeldung zur
Promotion stammen. Im Falle von mehreren Abhand-
lungen  oder  Ko-Autorenschaften  ist  eine  von  der
Kandidatin  oder  dem Kandidaten  erstellte  ausführli-
che  Zusammenfassung  beizufügen,  die  die  Zu-
sammenhänge  und eigenen  Leistungen  herausstellt.
Der  Promotionsausschuss  entscheidet  vor  der  Eröff-
nung des Promotionsverfahrens,  ob die vorgelegten
Publikationen der Kandidatin oder des Kandidaten die
Kriterien einer kumulativen Dissertation erfüllen.

(4) Die in Anspruch genommenen Hilfen und Beiträ-
ge  Dritter  sind  anzugeben.  Erforderliche  Literatur-
und  Quellenhinweise  sind  in  einem  ausführlichen
Schriftenverzeichnis zusammenzufassen; die Disserta-
tion muss druckreif eingereicht werden.

(5)  Arbeiten  aus  früher  bestandenen  Prüfungen
dürfen nicht als Dissertation eingereicht werden. Dies
gilt  insbesondere  für  die  Diplom-  bzw.  Staatsex-
amensarbeit oder Teile daraus.

§ 8
Eröffnung des Promotionsverfahrens

(1)  Das  Promotionsverfahren  wird  auf  Antrag  der
Kandidatin oder des Kandidaten durch Beschluss des
Promotionsausschusses  eröffnet.  Der  Antrag  ist

schriftlich  an  den  Promotionsausschuss der  Fakultät
zu richten.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:
1. Die Dissertation in drei Exemplaren,
2. ein Lebenslauf in deutscher oder englischer Spra-

che. Dieser soll lückenlos Auskunft über den bis-
herigen wissenschaftlichen Entwicklungsgang der
Kandidatin oder des Kandidaten geben,

3. der Nachweis über die Erfüllung der Zulassungs-
voraussetzungen gem. § 5, einschließlich der ggf.
zur Auflage gemachten Studien und Prüfungsleis-
tungen,

4. eine Erklärung der Kandidatin  oder des Kandida-
ten zu den folgenden Punkten:
a) wo und unter wessen Betreuung die Disserta-

tion  ausgearbeitet  wurde  und  dass  keine
anderen  als  die  in  der  Dissertation  angege-
benen Hilfen benutzt wurden,

b) welche Hochschullehrerin oder welcher Hoch-
schullehrer  als  erste  Gutachterin  oder  erster
Gutachter vorgeschlagen wird, falls die Arbeit
nicht unter Betreuung einer Hochschullehrerin
oder  eines  Hochschullehrers  der  Fakultät
durchgeführt wurde (§ 9 Abs. 2),

c) dass sie oder er die eingereichte  Arbeit  selb-
ständig verfasst hat,  bzw. - im Falle  des § 7
Abs.  2 - dass nur die namentlich genannten
Personen  an  der  Arbeit  mitgewirkt  haben.
Diese  Angaben  sind von den Ko-Autorinnen
oder Ko-Autoren schriftlich zu bestätigen,

d) dass  die  Dissertation  in  der  gegenwärtigen
oder  in  einer  anderen  Fassung  noch  nicht
einer  anderen  Fakultät  oder  Hochschule
vorgelegen hat. Im Falle früherer Promotions-
anträge  sind  Zeitpunkt,  Fakultät  bzw. Abtei-
lung  und  Themen  aller  früheren  Arbeiten
anzugeben,

5. ggf.  der  Nachweis  über  die  Teilnahme  an den
Lehrveranstaltungen  des  Promotionsstu-
diengangs.

(3)  Über  die  Eröffnung  des  Promotionsverfahrens
entscheidet  der  Promotionsausschuss  mit  einfacher
Mehrheit.  Bei  Stimmengleichheit  entscheidet  die
Stimme der oder des Vorsitzenden. Der Promotions-
ausschuss hat  der  Kandidatin  oder  dem Kandidaten
die  Eröffnung  des  Promotionsverfahrens  und  die
Namen  der  Gutachterinnen  oder  Gutachter  binnen
einer Woche schriftlich mitzuteilen. Liegen noch nicht
alle Voraussetzungen gemäß Absatz 2 vor, kann der
Promotionsausschuss eine Frist zur Vervollständigung
des Antrages setzen. Sind die Voraussetzungen nach
Ablauf der Frist oder auch sonst nicht gegeben, lehnt
der  Promotionsausschuss  den  Antrag  auf  Eröffnung
des Promotionsverfahrens  ab. Die Ablehnung ist der
Kandidatin  oder dem Kandidaten  binnen einer Wo-
che nach der  Entscheidung schriftlich  unter  Angabe
der Ablehnungsgründe mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung bekannt zu geben.

(4) Die Zurücknahme eines Antrags auf Eröffnung des
Promotionsverfahrens  ist  dem  Promotionsausschuss
gegenüber schriftlich zu erklären. Sie ist nur bis zum
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Vorliegen des ersten Gutachtens zulässig. In anderen
Fällen  des  Rücktritts  gilt  die  Prüfung  als  nicht
bestanden.
5.
6. (5) Im Promotionsverfahren werden die gesetz-

lichen  Mutterschutzfristen  und  die  Fristen  der
Elternzeit auf Antrag berücksichtigt.

7.
§ 9

Prüfungsausschuss

(1)  Nach  Eröffnung des  Promotionsverfahrens  setzt
der  Promotionsausschuss  einen  Prüfungsausschuss
ein. Der Prüfungsausschuss besteht aus der Dekanin
als  Vorsitzende  oder  dem  Dekan  als  Vorsitzenden,
zwei Gutachterinnen oder Gutachtern und einer pro-
movierten  wissenschaftlichen  Mitarbeiterin  oder
einem  promovierten  wissenschaftlichen  Mitarbeiter
der Fakultät.  Werden nach Maßgabe der Absätze 3
bis 5 und 9 weitere Gutachterinnen  oder Gutachter
hinzugezogen, so sind diese ebenfalls Mitglieder des
Prüfungsausschusses.  Die  Dekanin  oder  der  Dekan
kann  den  Vorsitz  an  eine  andere  Professorin  oder
einen anderen Professor der Fakultät delegieren,  je-
doch nicht an eine Gutachterin oder einen Gutachter.
Sie  oder  er  muss  den  Vorsitz  delegieren,  wenn  sie
oder er selbst Gutachterin oder Gutachter ist.

(2) Erste Gutachterin oder erster Gutachter ist die be-
treuende  Hochschullehrerin  bzw.  der  betreuende
Hochschullehrer.  Die  zweite  Gutachterin  oder  der
zweite Gutachter muss Hochschullehrerin oder Hoch-
schullehrer sein. Mindestens eine oder einer der Gut-
achterinnen  oder  Gutachter  muss  hauptamtlich
Professorin  oder  Professor  der  Fakultät  für  Chemie
der Universität Bielefeld sein. 

(3) Wird gemäß § 4 Abs. 4 eine weitere Fakultät der
Universität  Bielefeld  vom  Promotionsausschuss  der
Fakultät für Chemie zur Mitwirkung bei der Promoti-
on aufgefordert,  so muss eine Gutachterin  oder  ein
Gutachter  hauptamtlich  Professorin  oder  Professor
der mitwirkenden Fakultät sein.

(4) Wurde die Arbeit nicht unter der Betreuung oder
Beaufsichtigung  einer  Hochschullehrerin  oder  eines
Hochschullehrers der Fakultät für Chemie angefertigt,
so  muss  eine  weitere  Professorin  oder  ein  weiterer
Professor als dritte Gutachterin oder dritter Gutachter
hinzugezogen werden.

(5) Auf Antrag einer Gutachterin oder eines Gutach-
ters  kann der  Promotionsausschuss  mit Zustimmung
des Prüfungsausschusses bis zu zwei weitere Gutach-
terinnen und Gutachter  hinzuziehen, wenn dies  aus
fachlichen Gründen erforderlich ist. 

(6)  Im  Promotionsverfahren  haben  Gutachterinnen
oder  Gutachter,  die  nicht zur  Fakultät  gehören,  die
Rechte von Mitgliedern der Fakultät.

(7) Die Gutachterinnen oder Gutachter legen der De-
kanin  oder  dem Dekan  in  der  Regel  innerhalb  von
sechs Wochen nach Beauftragung unabhängige  be-

gründete  Gutachten vor  und beantragen  Annahme,
Umarbeitung oder  Ablehnung  der  Arbeit.  Im ersten
Fall  schlagen  sie  das  Prädikat  der  Arbeit  vor.  Als
Noten  gelten:  "genügend,  gut,  sehr  gut,  mit  Aus-
zeichnung". Die Note "mit  Auszeichnung" darf nur
bei  ungewöhnlich  hohen  wissenschaftlichen  Leis-
tungen erteilt werden.

(8) Befürworten  alle  Gutachterinnen oder  Gutachter
die  Annahme  der Arbeit,  so  wird sie  für  die  Dauer
von vierzehn Tagen bei der Dekanin oder dem Dekan
zur Einsichtnahme für die in Forschung und Lehre tä-
tigen  Angehörigen  der  Fakultät  für  Chemie  ausge-
legt.  Die  Auslage  ist  fakultätsintern  anzukündigen,
und im Fall  der Benotung ”mit Auszeichnung” (Ab-
satz 7 Satz 3) ist diese in der Bekanntmachung  mit
anzugeben.  Erfolgt  innerhalb  von  drei  Tagen  nach
Ablauf der genannten Frist ein mit einer qualifizierten
Begründung  versehener  Einspruch  einer  oder  eines
promovierten  Angehörigen  der  Fakultät,  so  ent-
scheidet der  Prüfungsausschuss  auf Grund der Gut-
achten  und  unter  Berücksichtigung  des  Einspruchs
über die Annahme der Arbeit. Erfolgt kein Einspruch
und  schlagen  die  Gutachterinnen  oder  Gutachter
übereinstimmend die Annahme der Arbeit vor, so ist
die Arbeit angenommen.

(9) Kommt  ein  übereinstimmendes  Votum des Prü-
fungsausschusses  bezüglich  Annahme,  Umarbeitung
oder  Ablehnung  nicht  zustande,  bestellt  die  Vor-
sitzende oder der Vorsitzende eine weitere Gutachte-
rin oder einen weiteren Gutachter. Die Entscheidung
des Prüfungsausschusses wird mit einfacher Mehrheit
in  offener  Abstimmung  gefällt;  Stimmenthaltung  ist
unzulässig.

(10) Wird die Dissertation der Kandidatin  oder dem
Kandidaten  zur  Umarbeitung  zurück  gegeben,  so
stellt  der  Promotionsausschuss  eine  angemessene
Frist,  innerhalb  derer  sie  neu  einzureichen  ist.  Lässt
die  Kandidatin  oder  der  Kandidat  diese  Frist  ohne
wichtigen Grund verstreichen,  so ist die Dissertation
als abgelehnt zu behandeln.

(11)  Die  endgültige  Annahme  oder  Ablehnung  der
Dissertation wird der Kandidatin oder dem Kandida-
ten von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des
Promotionsausschusses  binnen  einer  Woche  schrift-
lich  und  im  Falle  der  Ablehnung  unter  Beifügung
einer Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung
mitgeteilt.

(12) Die Arbeit bleibt mit allen Gutachten bei den Ak-
ten der Fakultät.

§ 10
Disputation

(1) Ist die Dissertation angenommen, so findet eine
universitätsöffentliche  Disputation  in  deutscher  oder
auf Wunsch der Kandidatin oder  des  Kandidaten in
englischer Sprache  statt.  In  der  Disputation  hat  die
Kandidatin  oder der  Kandidat die  Fähigkeit  nachzu-
weisen, die von ihr oder ihm erarbeiteten Ergebnisse
der Dissertation  vorzutragen  und gegenüber  Fragen
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und Einwänden zu begründen oder weiter auszufüh-
ren. Die Disputation besteht aus einem 20- bis 30-mi-
nütigen Referat der Kandidatin oder des Kandidaten
und aus einem 30- bis 60-minütigen  wissenschaftli-
chen Gespräch über ihre bzw. seine Dissertation so-
wie über  die wissenschaftlichen Grundlagen des Ge-
bietes, aus dem die Arbeit stammt. 

(2)  Die  Dekanin  oder  der  Dekan  vereinbart  den
Termin  für  die  Disputation  bei  Vorliegen  positiver
Gutachten, in der Regel  jedoch innerhalb  von sechs
Wochen nach Annahme der Dissertation. Der Termin
ist durch Aushang bekannt zu geben. Die Kandidatin
oder  der  Kandidat,  die  Mitglieder  des Prüfungsaus-
schusses sowie die Universitätsöffentlichkeit sind mit
einer Frist von vierzehn Tagen einzuladen.

(3) Die Disputation wird vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses geleitet. Frageberechtigt im wissen-
schaftlichen Gespräch sind nur die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses.

(4) Versucht eine Zuhörerin oder ein Zuhörer die Dis-
putation  zu  beeinflussen  oder  zu  stören,  so  ist  sie
oder  er  auszuschließen.  Wird dem Ausschluss  nicht
Folge geleistet,  so ist die Prüfung abzubrechen und
zu einem anderen  Termin unter  Ausschluss der  Öf-
fentlichkeit durchzuführen.

(5) Erscheint die Kandidatin oder der Kandidat ohne
Angabe triftiger  Gründe  nicht  zur  Disputation  oder
bricht sie oder er die Disputation ab, so gilt diese als
“nicht bestanden”, sofern nicht ein wichtiger Grund
nachgewiesen wird.

§ 11
Beurteilung der Disputation

(1) Über die Disputation wird jeweils von einem Mit-
glied des  Prüfungsausschusses  Protokoll  geführt.  In
diesem soll der wesentliche Gang des wissenschaftli-
chen  Gespräches  kurz festgehalten  werden.  Daraus
soll hervorgehen, in welchem Umfang sich die Kandi-
datin oder der Kandidat unterrichtet gezeigt hat.
8.
9. (2)  Der  Prüfungsausschuss  setzt  unter  Aus-

schluss  der  Öffentlichkeit  eine  Note  für  die
mündliche  Prüfung  fest.  Die  in  Frage  kom-
menden Prädikate lauten: "nicht bestanden, ge-
nügend, gut, sehr gut, mit Auszeichnung". § 9
Abs. 7 Satz 3 gilt für die Vergabe der Note „mit
Auszeichnung“ entsprechend. 

10.
11. (3) Ist die Disputation nicht bestanden,  so sind

die  Bewertungen  ebenfalls  in  die  Promotions-
akte  aufzunehmen  und  der  Kandidatin  oder
dem  Kandidaten  mitzuteilen.  Die  Kandidatin
oder der Kandidat darf die Disputation nur ein-
mal, und zwar innerhalb eines Jahres, wiederho-
len. Ein Wechsel des Promotionsfaches ist dabei
nicht möglich.

§ 12
Gesamtbenotung

(1)  Nach  Festlegung  der  Note  für  die  Disputation
trägt  die  oder  der  Vorsitzende  des  Prüfungsaus-
schusses  die  Prädikate  für  die  Dissertation und  die
Disputation in die Promotionsakte ein. Zugleich setzt
der Prüfungssausschuss eine Gesamtnote für die Pro-
motion fest. § 9 Abs. 9 Satz 2 gilt entsprechend. Bei
Stimmengleichheit  entscheidet  die Stimme der  oder
des  Vorsitzenden.  Die  in  Frage  kommenden  Be-
wertungen lauten: "nicht bestanden, genügend, gut,
sehr  gut,  mit  Auszeichnung".  Die  Note  "mit  Aus-
zeichnung" darf  nur dann erteilt  werden,  wenn die
Dissertation  von  den  Gutachterinnen  oder  Gutach-
tern übereinstimmend  mit  "mit  Auszeichnung" und
die Disputation mit mindestens "sehr gut" bewertet
wurden. Die Prädikate der Dissertation, der Disputati-
on sowie die  Gesamtnote  sind in die Urkunde  auf-
zunehmen. 
(2) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
teilt  der  Kandidatin  oder  dem  Kandidaten  die  Be-
wertungen ihrer bzw. seiner Leistungen mündlich mit.
Bei  nichtbestandener  Disputation  ist  der  Kandidatin
oder  dem  Kandidaten  innerhalb  einer  Woche  das
Ergebnis  zusammen mit  Begründung und Rechtsbe-
helfsbelehrung auch schriftlich mitzuteilen.

(3) Die Kandidatin  oder  der Kandidat  hat nach Ab-
schluss der Prüfung Anspruch auf Einsicht in die Prü-
fungsakten.

§ 13
Widerspruch

Gegen belastende Bescheide,  die auf der Grundlage
dieser Ordnung ergehen,  kann die  Kandidatin  oder
der Kandidat schriftlich binnen drei Monaten Wider-
spruch  bei  der  Dekanin  oder  dem Dekan  einlegen.
Über den Widerspruch der Kandidatin oder des Kan-
didaten  entscheidet  die  Dekanin  oder  der  Dekan
nach Anhörung des Prüfungs- bzw. des Promotions-
ausschusses.

§ 14
Vollzug der Promotion

(1) Die Kandidatin oder der Kandidat ist verpflichtet,
die Dissertation der wissenschaftlichen Öffentlichkeit
in  angemessener  Weise  durch  Vervielfältigung  und
Verbreitung zugänglich zu machen.  Diese Verpflich-
tungen  stellen  eine  Einheit  im  Sinne  einer  wissen-
schaftlichen Leistung dar. 

(2)  In  angemessener  Weise  der  wissenschaftlichen
Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist die Dissertation
dann, wenn die Verfasserin oder der Verfasser neben
den für das Prüfungsverfahren  erforderlichen Exem-
plaren für die Archivierung drei,  im Fall e) sechs Ex-
emplare,  die  auf  alterungsbeständigem  holz-  und
säurefreiem Papier ausgedruckt und dauerhaft haltbar
gebunden  sein  müssen,  unentgeltlich  an  die  Hoch-
schulbibliothek abliefert und darüber hinaus die Ver-
breitung sicher stellt durch:
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a) die Ablieferung weiterer 40 Exemplare, jeweils
in Buch- oder Fotodruck

oder
b) den  Nachweis  der  Veröffentlichung  in  einer

Zeitschrift, 
oder

c) den  Nachweis  der  Verbreitung  über  den
Buchhandel durch einen gewerblichen Verlag
mit  einer  Mindestauflage  von  150  Exem-
plaren;  dabei  ist auf der Rückseite des Titel-
blatts die Veröffentlichung als Dissertation un-
ter  Angabe  des  Dissertations-ortes  auszu-
weisen,

oder
d) die Ablieferung eines Mikrofiches und hiervon

40 weitere Kopien
oder 

e) durch  die  Ablieferung  einer  elektronischen
Version,  deren  Datenformat  und  deren  Da-
tenträger  mit  der  Hochschulbibliothek  abzu-
stimmen sind.

Im  Fall  von  a)  sind  die  Hochschulbibliotheken ver-
pflichtet, die überzähligen Tauschexemplare vier Jah-
re  lang  in  angemessener  Stückzahl  aufzubewahren.
In den Fällen a), d) und e) überträgt die Kandidatin
oder  der  Kandidat  der  Hochschule  das  Recht,  im
Rahmen der gesetzlichen Aufgaben der Hochschulbi-
bliotheken  weitere  Kopien  von  ihrer  oder  seiner
Dissertation herzustellen  und  zu verbreiten  bzw.  in
Datennetzen  zur  Verfügung  zu  stellen.  Wird  eine
Dissertation  von  einem  gewerblichen  Verleger
vertrieben  und  wird  dafür  ein  Druckkostenzuschuss
aus  öffentlichen  Mitteln  gewährt,  so  ist  eine  ange-
messene Stückzahl von Exemplaren der Hochschulbi-
bliothek für Tauschzwecke zur Verfügung zu stellen.

(3) Alle Promotionsleistungen, einschließlich der nach
§ 14 Abs.  1 sollen  innerhalb  eines Jahres  nach Ab-
schluss der mündlichen Prüfung erbracht sein. Sobald
die letzte  Promotionsleistung erbracht  ist,  wird eine
Promotionsurkunde in deutscher Sprache von der De-
kanin  oder  dem  Dekan  eigenhändig  unterzeichnet
und der Kandidatin oder dem Kandidaten ausgehän-
digt. Eine englische Übersetzung wird beigefügt. Die
Promotionsurkunde wird auf den Tag der mündlichen
Prüfung ausgestellt  und mit dem Siegel  der Fakultät
versehen. Damit ist die Promotion vollzogen.

(4)  In der Promotionsurkunde  sind außer  dem Titel
der  Dissertation  die  Note  für  die  Dissertation,  die
Note für die Disputation, die Gesamtnote (§ 12) so-
wie  die  zugrunde  liegende  Skala  der  Bewertungen
anzugeben.

(5)  Erst  nach  Empfang  der  Promotionsurkunde  hat
die Kandidatin oder der Kandidat das Recht zur Füh-
rung des Doktorgrades.

§ 15
Entzug, Aberkennung

(1)  Der Doktorgrad  kann entzogen  bzw. aberkannt
werden:

a) wenn sich nachträglich herausstellt,  dass der Do-
ktorgrad  auf  Grund  einer  Täuschung  durch  die
Kandidatin oder den Kandidaten bei der Prüfung
oder aufgrund unrichtiger Angaben über wesent-
liche  Voraussetzungen  der  Promotion  erworben
worden ist oder

b) wenn die oder der Promovierte wegen einer vor-
sätzlichen Straftat verurteilt worden ist, bei deren
Vorbereitung  oder  Begehung  der  Doktorgrad
missbraucht worden ist.

(2)  Die  Entscheidung  trifft  die  Fakultätskonferenz,
nachdem der Kandidatin oder dem Kandidaten zuvor
die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde.

§ 16
Ehrenpromotion

(1) Die Fakultätskonferenz verleiht für hervorragende
wissenschaftliche Leistungen oder andere besondere
Verdienste ideeller Art um die der Fakultät zur Pflege
anvertrauten Wissenschaften den Grad einer Dokto-
rin  oder  eines  Doktors  der  Naturwissenschaften
ehrenhalber (Dr. rer. nat. h.c.).

(2)  Der  Beschluss  bedarf  einer  Mehrheit  von  drei
Viertel  der  Mitglieder  der  Fakultätskonferenz.  Die
Ehrenpromotion  wird  durch  Aushändigung  der
Urkunde  vollzogen,  in  der  die  Verdienste  der  bzw.
des Promovierten hervorzuheben sind.

§ 17
Promotionsverfahren im Zusammenwirken 
mit einer ausländischen Partneruniversität 

oder -fakultät 

(1) Die Fakultät  für Chemie verleiht  den Grad einer
Doktorin oder eines Doktors der Naturwissenschaften
(Dr.  rer.  nat.)  auch  im  Zusammenwirken  mit  einer
Partneruniversität  oder  -fakultät.  Sie  wirkt  auch  an
der  Verleihung  eines  entsprechenden  akademischen
Grades der Partneruniversität oder -fakultät mit. 

(2) Die Durchführung des Promotionsverfahrens gem.
Absatz 1 setzt ein schriftliches Abkommen mit einer
Partnerinstitution  voraus,  in  dem  beide  Seiten  sich
verpflichten, eine gemeinsame Promotion zu ermögli-
chen  und  Einzelheiten  des  Zusammenwirkens  zu
regeln. 

(3) Für das Promotionsverfahren nach Absatz 1 Satz 1
gelten die  Regelungen  der  §§ 1 bis   15,  soweit  im
folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. Für die
Mitwirkung  nach  Absatz  1  Satz  2  gelten  die  im
Abkommen nach Absatz 2 enthaltenen Regeln. 

(4)  §  5  gilt  mit  der  Maßgabe,  dass die  Bewerberin
oder der Bewerber einen Abschluss nachweisen muss,
der zur Promotion an beiden Partnerinstitutionen be-
rechtigt.

(5) § 8 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass dem Antrag
zusätzlich beizufügen sind:
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a) eine Erklärung der Partnerinstitution darüber, dass
die  Zulassung  zum  Promotionsverfahren  befür-
wortet wird,

b) eine Erklärung eines Mitglieds der Partnerinstituti-
on  darüber,  dass  sie  oder  er  bereit  ist,  die
Dissertation zu begutachten, 

c) der Nachweis über das Studium an der Partnerin-
stitution gem. Absatz 8. 

(6) Die Dissertation ist in deutscher oder in einer im
Partnerschaftsabkommen  genannten  Sprache  abzu-
fassen.  Es  ist  eine  Zusammenfassung  in  der  jeweils
anderen Sprache anzufügen. 

(7) Betreuerin oder Betreuer der Dissertation sind je-
weils  ein prüfungsberechtigtes  Mitglied der Fakultät
für  Chemie  und  der  Partnerinstitution.  Die  Erklä-
rungen nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 sollen mit der An-
meldung  des  Dissertationsvorhabens  dem  Promo-
tionsausschuss vorgelegt werden. 

(8)  Während  der  Bearbeitung  muss  die  Bewerberin
oder  der  Bewerber  mindestens  ein  Semester  als
ordentliche Studentin oder ordentlicher Student bzw.
als Promovendin oder Promovend an der Partnerin-
stitution  eingeschrieben  sein.  Von  dieser  Voraus-
setzung kann befreit werden, wer an der Partnerin-
stitution  bereits  ein  Studium  von  entsprechender
Dauer absolviert hat. 

(9) Die Dissertation wird von jeweils einem prüfungs-
berechtigten  Mitglied  der  Fakultät  und  einer  oder
einem  von  der  Partnerinstitution  bestimmte  Refe-
rentin oder bestimmten Referenten begutachtet. Der
Promotionsausschuss  bestimmt  als  Gutachterin  oder
Gutachter der Dissertation in der Regel die Betreue-
rinnen oder Betreuer. Für die Sprache der Gutachten
gilt Absatz 6 Satz 1 entsprechend. 

(10)  Der  Prüfungsausschuss  besteht  nach  Maßgabe
des  Partnerschaftsabkommens  in der  Regel  aus  vier
Prüferinnen  oder  Prüfern.  Zwei  sollen  Prüfungsbe-
rechtigte  der  Fakultät  für  Chemie  der  Universität
Bielefeld  und  zwei  sollen  Prüfungsberechtigte  der
Partnerinstitution sein. Jede Fakultät muss zumindest
mit einer Prüferin oder einem Prüfer vertreten sein. 

(11)  Für  die  Sprache  der  Disputation  gilt  Absatz  6
Satz 1 entsprechend.  Im Falle der  Mitwirkung nach
Absatz  1  Satz  2  richten  sich  Form und  Dauer  der
mündlichen  Prüfung  nach  den  im  Partnerschafts-
abkommen enthaltenen Regeln.

(12) Für den Abschluss des Promotionsverfahrens gilt
§ 14 Abs.  3 mit  der Maßgabe, dass eine  zweispra-
chige Urkunde verliehen wird. Die Dekanin oder der
Dekan  der  Fakultät  unterzeichnet  und  siegelt  den
deutschen Teil. Die Partnerinstitution fertigt ihren Teil
der  Promotionsurkunde  entsprechend  den  bei  ihr
geltenden Regularien  aus. In der  Urkunde  wird auf
das  grenzüberschreitende  Promotionsverfahren  hin-
gewiesen.  In einem Begleitschreiben  wird die Kandi-
datin oder der Kandidat darauf hingewiesen, dass der
Titel nur entweder in der deutschen Fassung oder in

der Fassung des Landes, in dem sich der Sitz der Part-
nerinstitution befindet, verwendet werden darf. 

§ 18
Inkrafttreten, Veröffentlichung

Diese  Promotionsordnung  tritt  am  Tage  nach  ihrer
Bekanntgabe  im  Verkündungsblatt  der  Universität
Bielefeld  -  Amtliche  Bekanntmachungen  -  in  Kraft.
Gleichzeitig tritt die Promotionsordnung der Fakultät
für Chemie vom  4.  März 2002 außer  Kraft;  sie ist
weiter anzuwenden für alle Doktorandinnen und Do-
ktoranden, die ihre Zulassung vor Inkrafttreten dieser
Promotionsordnung beantragt haben. Auf Antrag der
Doktorandin  oder  des  Doktoranden  kann  auch  in
diesem  Fall  die  vorliegende  Ordnung  angewendet
werden. Der Antrag ist unwiderruflich.
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultäts-
konferenz der Fakultät für Chemie vom 12. Novem-
ber 2003. 

Bielefeld, den 15. Dezember 2003

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann
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